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REPUBLIK ÖSTERREICH 

Bundesministerium für Verkehr 
Am Hof 4, 1010 Wien 

Das Bundesministerium für Verkehr 
beehrt sich, 

den 

Tätig keitsbericht 

des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
für das Jahr 1980 

zu überreichen. 
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BERICHT 

des 

Bundesministeriums für Verkehr 

über 

die Tätigkeit und die Wahrnehmungen 

des 

VERKEHRS-ARBEITSINSPEKTORATES 
auf dem 

Gebiete des Arbeitnehmerschutzes 

im Jahre 1980 

Dieser Bericht wird gemäß § 17 des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes vom 20. Mai 1952, BGBI. 

Nr.99, in der Fassung der Bundesgesetze vom 13. März 1957, BGBI. Nr. 80, und vom 30. Mai 1972, 

BGBI. Nr. 234, dem Nationalrat der Republik Österreich vorgelegt. 
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1. Allgemeines und Wirkungskreis 
Das Bundesministerium für Verkehr hat auf Grund des § 1 7  des Verkehrs-Arbeitsi:: ·.pektionsgeset

zes 1) alljährlich dem Nationalrat einen Bericht über die Tätigkeit und die Wahrnehmung..on des Bundes
ministeriums für Verkehr, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes vor
zulegen. 

Durch dieses Gesetz wurde die Wahrnehmung des gesetzlichen Arbeitnehmerschutzes für alle in den 
Wirkungskreis 2) der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallenden Verkehrsbetriebe in einheitlicher Weise gere
gelt. 

Danach obliegt dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer bei den 
Eisenbahnunternehmen (einschließlich deren Kraftfahrbetrieben), die den Bestimmungen des Eisenbahn

,gesetzes J) unterliegen, bei den Schlaf- und Speisewagenunternehmen, insoweit deren Tätigkeit bei oder 
in  Zügen durchgeführt wird, bei der Post- und Telegraphenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben, bei 
der Binnenschiffahrt sowie bei der Luftfahrt. 

Der vorliegende Bericht über die Tätigkeit und die Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbeitsinspekto
rates auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes im Jahre 1980 ist der achtundzwanzigste, der vom Bun
desministerium für Verkehr dem Nationalrat vorgelegt wird und gleichzeitig der Bericht über das neun
u ndzwanzigste Tätigkeitsjahr des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, da der erste diesbezügliche Bericht, der 
im Jahre 1 955 erschienen war, sich auf die Tätigkeit in  den Jahren 1 952 und 1 953 gemeinsam bezog. 
Diese Tätigkeitsberichte bringen die Bestrebungen der Verkehrs-Arbeitsinspektion, ihren vielfältigen Auf
gaben i m  I nteresse des Arbeitnehmerschutzes gerecht zu werden, zum Ausdruck. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen Regelungen über den Arbeitnehmer
schutz und dessen Weiterentwicklung, insbesondere durch das Arbeitnehmerschutzgesetz ergeben, stellt 
an die Inspektionsorgane immer höhere Anforderu ngen. 

Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich in den letzten Jahren unter dem Einfluß der modernen 
Technik eine Vielzahl von Arbeitsmethoden und Berufsbildern in den einzelnen Verkehrszweigen grund
legend geändert hat und auch die Anwendung neuer Technologien und Arbeitsstoffe von den Arbeitsin
spektoren immer umfassendere Kenntnisse auf den Gebieten des technischen und arbeitshygienischen 
Arbeitnehmerschutzes sowie des Verwendungsschutzes verlangt. Parallel dazu ist die ständige fachliche 
Weiterbildung der Verkehrs-Arbeitsinspektoren ebenso anzuführen wie die Mitwirkung von Organen der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion an fachlichen Ausbildungsveranstaltungen. Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren 
sind stets bemüht, ihr erworbenes Wissen auf dem Gebiete der Arbeitssicherheit soweit wie möglich wei
terzugeben. Ebenso bedarf es der Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzgedankens auf allen betriebli
chen Ebenen, bei allen Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen, u m  die Sicherheit am Arbeitsplatz optimal 
zu verwirklichen. Diese ist aber eine Voraussetzung für einen geordneten Ablauf der täglichen Arbeit. 

Das Arbeitnehmerschutzgesetz mit seinen hiezu erlassenen Verordnungen erleichtert das ständige 
Überdenken und Neuorientieren der Anforderungen an den Arbeitsschutz, welches der permanente 
Wandlungsprozeß im Arbeitsleben notwendig macht. So kann mit Recht gesagt werden, daß auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes in den einzelnen Verkehrsbetrieben viel 
erreicht wurde. 

Der Arbeitnehmerschutz und dessen Erfolg muß immer als Gemeinschaftsaufgabe betrachtet wer
den. Ohne Außerachtiassung dieser Bedeutung ist als ein wesentlicher Teil der Tätigkeit der Verkehrs
Arbeitsinspektion die Entwicklung des Unfallgeschehens anzusehen, wie sich dies in der jährlichen 
Unfallrate4) spiegelt. Diese weist im Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeitsinspektion im Berichtsjahr 
den bisher niedrigsten Wert auf. 

1 ) Bundesgesetz vom 20. Mai 1 952, BGBI .  N r. 99, über die Verkehrs-Arbeitsinspektion (Verkehrs-Arbeits inspek
tionsgesetz - Verkehrs-ArbIG), in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 3 .  M ärz 1 957 ,  BGBI .  Nr. 80, und vom 30. Mai 
1 972, BG BI. Nr. 23 4 

') Siehe Abschnitt 7 . 1  
3) Siehe Abschnitt 7 .2  
' )  Die  Unfallrate ist die Anzahl der jährlichen Unfä lle, die jeweils auf  1 .000 Arbeitnehmer entfallen. Siehe auch 

Abschnitt 3 . 1 . 1 
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2. Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

2.1 Zentrale Tätigkeit 

Die ständige Weiterentwicklung von Technik und Arbeitsmedizin erfordern auch eine stete Anpas
sung der diesbezüglichen Vorschriften auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes. Das Verkehrs-Arbeits
inspektorat war daher auch im Berichtsjahr um den weiteren Ausbau der Arbeitnehmerschutzvorschriften 
bemüht. Dazu zählen die Tätigkeiten auf Grund des § 25 Abs. 5 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBI .  
Nr. 234/1972, im Rahmen der Arbeitnehmerschutzkommission beim Bundesministerium für soziale Ver
waltung und deren Fachausschüssen. Dem Schutze der Arbeitnehmer dient auch die fachliche Mitarbeit 
von Vertretern der Verkehrs-Arbeitsinspektion im Österreichischen Normungsinstitut bei der Ausarbei
tung von ÖNORMEN, die sicherheitstechnische Regelungen festlegen. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat 
hat auch zahlreiche sonstige Gesetzes- und Verordnungsentwürfe von Bundesministerien begutachtet 
bzw. Stellungnahmen zu betriebsinternen Dienstvorschriften der einzelnen Verkehrsunternehmen abgege
ben. 

Ein Organ der Verkehrs-Arbeitsinspektion nahm ferner an Beratungen des I nternationalen Aus
schusses für die Verhütung von Arbeitsunfällen in der Binnenschiffahrt (CI PA) teil, die der Vereinheitli
chung diesbezüglicher Arbeitnehmerschutzvorschriften in Zentraleuropa dienten. 

Vertreter der Verkehrs-Arbeitsinspektion nahmen weiters an Veranstaltungen des Arbeitskreises 
Sicherheitstechnik, der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und des Österreichischen 
Arbeitsringes für Lärmbekämpfung (ÖAL) teil .  

Verkehrs-Arbeits inspektoren haben ferner verschiedene Ausbildungs- und Weiterbildungsveranstal
tungen, so auf elektrotechnischem Gebiet, den Gefahrenschutz beim Transport gefährlicher Güter und 
beim Umgang mit radioaktiven Stoffen betreffend, besucht. 

Nicht zuletzt sei auf die laufende Zusammenarbeit mit den gesetzlichen I nteressenvertretungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie den Trägern der Sozialversicherung, insbesondere jedoch auf 
die Arbeit im Unfallverhütungsbeirat der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, hinge
wiesen. 

Parallel mit dem ständig steigenden Arbeitsvolumen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, bedingt 
sowohl durch die Besichtigungstätigkeit seiner Organe in den Betrieben als auch durch den Schriftver
kehr in Genehmigungsverfahren, nicht zuletzt auf zentralen Arbeitsgebieten, wozu auch die Stellungnah
men zu betriebsinternen Vorschriften der einzelnen Verkehrsunternehmen anzuführen wären, stieg die 
Zahl der aktenmäßigen Erledigungen allein im letzten Jahrzehnt um rund ein Drittel (1970: 4.295,  1980 :  
5 .735). In 430 Fällen wurden schriftl iche Berichte, Gutachten oder ähnl iche Äußerungen abgegeben. I m  
Berichtsjahr ergingen ferner 323 schriftliche Anträge gemäß § 8 (I) des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgeset
zes an den Leiter eines Betriebes (einer Dienststelle), unverzüglich den den geltenden Vorschriften und 
behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustand herzustellen. Festzuhalten sei noch, daß die Zahl der 
oben angegebenen aktenmäßigen Erledigungen weder die durchlaufenden Einsichtsakte ziffernmäßig 
erfaßt noch die einer Behandlung erfordernden Unfallanzeigen inkludiert. Zum Schutz der Arbeitnehmer 
mußten in drei Fällen sofortige M aßnahmen gemäß § 9 (3) Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz getroffen 
werden . 

2.2 Inspektionstätigkeit 

I m  Berichtsjahr waren bei der Verkehrs-Arbeitsinspektion 11.794 Betriebe I ) mit insgesamt 
16 1 .325 Arbeitnehmern zur I nspektion vorgemerkt. 

Damit lag die Zahl der Betriebe um mehr als ein Drittel höher als im ersten vollen Tätigkeitsjahr der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion (1953: 8.633 Betriebe) und die der Arbeitnehmer um fast 20 Prozent über 
jener des Jahres 1953 (135 .343 Arbeitnehmer). Bei den ziffernmäßigen Angaben werden die den Betrie
ben bzw. Dienststellen nachgeordneten, örtlich getrennten Stellen der einzelnen Unternehmen wie 
Betriebe behandelt. 

Fußnote siehe Seite 8 
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Tafel 2.1 : Vergleicb der bisberigen Tätigkeit des Verkebrs-Arbeitsinspektorates mit jener des Jahres 1980 

1.631 

1953 

3.149 

o 
1953-1979 

5.031 

1980 

Zahl der Teilnahme an kommissionellen Verhand
lungen: 

Jahreswert 1953 ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... 74 
Durchschnittswert 1953 -1979 .............. 26 7 
Jahreswert 1980 ........................... 4 89 

59.80 1  

1953 

81.863 

o 
1953-1979 

1 0 5.037 

1980 

Zahl der besuchten Betriebe, Dienststellen sowie 
der diesen nachgeordneten örtlich getrennten SteI
len: 

Jahreswert 1953 ......................... 1.631 
Durchschnittswert 1953 -1979 ............ 3.149 
Jahreswert 1980 ......................... 5.031 

1953 
o 

1953-1979 1980 

Zahl der durch die Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsin
spektion erfaßten Arbeitnehmer: 

Jahreswert 1953 ...................... . 
Durchschnittswert 1953-1979 ......... . 
Jahreswert 1980 ...................... . 

59.80 1 
81.883 

1 0 5.037 
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I m  Berichtsjahr wurden von den Verkehrs-Arbeitsinspektoren 5 .031 Betriebe') besucht, eine Zahl ,  
d i e  mehr a l s  das Dreifache jener des Jahres 1953, dem ersten vollen Tätigkeitsjahr der Verkehrs-Arbeits
inspektion (1.631 besuchte Betriebe), beträgt. Es wurden 4.944 Betriebe einmal und 87 Betriebe mehr als 
einmal besucht. Durch die Inspektionstätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates wurden im Berichts
jahr insgesamt 105.03 7  Arbeitnehmer erfaßt ; dies entspricht gegenüber dem erwähnten ersten vollen 
Tätigkeitsjahr einer Steigerung von rund 75 Prozent (1953: 59 .801 Arbeitnehmer). 

2.3 Kommissionelle Verhandlungen und Erhebungen 

Die Teilnahme der Verkehrs-Arbeitsinspektoren an kommissionellen Verhandlungen, insbesondere 
an solchen zur Genehmigung von Betriebsanlagen, sind neben der Inspektionstätigkeit für den Arbeit
nehmerschutz von besonderer Bedeutung. Die Zahl der hiezu einschlägigen Ladungen, die an das Ver
kehrs-Arbeitsinspektorat ergehen, ist im ständigen Steigen begriffen. Sie lag im Berichtsjahr beim mehr 
als neunfachen Wert des ersten vollen Tätigkeitsjahres ( 1953 :  84, 1980: 788), wobei an 489 Verhandlun
gen jeweils ein Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorates teilnahm, eine Zahl die gegenüber jener des Jah
res 1953 (74) um mehr als das Sechsfache stieg. Die übrigen Stel l ungnahmen zu Baugenehmigungs- und 
Betriebsbewil l igungsverfahren mußten zum Teil aus personellen Gründen erfolgen, wobei in 118 Fällen 
örtliche Erhebungen im Zusammenhang mit Betriebsbewil l igungsverfahren von Anlagen durchgeführt 
wurden. 

In 5� Fällen wurden Unfallerhebungen durch Verkehrs-Arbeitsinspektoren durchgeführt. 

Schon in früheren Tätigkeitsberichten wurde ausgeführt,  daß Fragen des Verwendungsschutzes für 
Arbeitnehmer im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion weitgehend in den Hintergrund treten. 
Speziell gilt dies für die Problematik, die sich aus der Beschäftigung von Jugendlichen bzw. aus dem Mut
terschutzgesetz ergibt. Hiezu sei angeführt, daß mehr als 90 Prozent der weiblichen Arbeitnehmer im 
Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion bei den Österreichischen Bundesbahnen und bei der 
Österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung beschäftigt sind. 

In Angelegenheiten des Verwendungsschutzes waren insgesamt nur 83 Erhebungen notwendig, hie
von entfielen 80 auf den Schutz der werdenden Mütter in den Betrieben bzw. 3 auf Arbeitszeitangelegen
heiten, während die Agenden des Jugendschutzes im Zuge der normalen I nspektionstätigkeit erledigt 
werden konnten. 

2.4 Sonstige Amtshandlungen 

Auf Grund der Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 6. Juli 1975,  BGB\ .  
Nr. 411, über den Nachweis der  Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten dürfen für diese nur solche 
Arbeitnehmer herangezogen werden, die die vom Standpunkt des Arbeitnehmerschutzes notwendigen 
Fachkenntnisse und Berufserfahrungen für die sichere Durchführung dieser Arbeiten besitzen. Diese Ver
ordnung, die am 15 .  Feber 1976 in Kraft trat, legt unter anderem fest, daß die geforderten Fachkennt
nisse 2) für bestimmte Arbeiten durch ein Zeugnis einer der Verordnung entsprechenden technischen 
Lehranstalt oder durch ein Zeugnis einer anderen Einrichtung, die vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung zur Ausstellung solcher Zeugnisse ermächtigt worden ist, nachzuweisen ist. Soweit es sich um 
den Nachweis der Fachkenntnisse für die Durchführung der Arbeiten in Betrieben handelt, die dem Ver
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz unterliegen, kann die Ermächtigung vom Bundesminister für Verkehr aus-

') [n der Organisation der Österreich ischen Bundesbahnen findet sich, entsprechend ihrem früheren behördli
chen Charakter, die Bezeichnung Dienststel len, die sowohl innerhalb des Geschäftsapparates der Österreichischen 
Bundesbahnen als auch nach außen hin organisatorische Einheiten höherer Ordnung bilden und sich ihrerseits in 
"Stellen", das sind o�ganisatorische .. Einheiten I!iedere� Ordnung, �it: Betriebswerkstätten, Bahnmeister usw ... gliedern. 
Stel len ( = Bestandteile) eIner ZugforderungsleItung SInd zum BeIspIel Zugförderungsstel len, Wagenwerkstatten und 
Wagenmeiste��tel len. 

Bei der Osterreichischen Post- und Telegraphenverwaltung entsprechen im S inne des Begriffes Dienststel le zum 
Beispiel die Telegraphenbau- und Fernmeldebetriebsämter, denen als Stellen Bautrupps bzw. Wählämter nachgeord
net sind. 

[n weiterer Folge wird statt der korrekten Bezeichnung "Betriebe, Dienstste l len und diesen nachgeordneten Stel
len" nur mehr vereinfacht der Ausdruck "Betriebe" gebraucht. 

[n der Spalte "Betriebe mit 0 bis 4 Arbeitnehmern" sind auch solche Stel len enthalten, die zwar ständig von 
Arbeitnehmern besucht, die aber im Personalstand eines anderen Betriebes .geführt werden. Als Beispiel seien etwa die 
von den Omnibuslenkern der Kraftfahrbetriebe der Eisenbahnen bzw. der Osterreichischen Post- und Telegraphenver
waltung angefahrenen Endpunkt (Au ßenstellen) der öffentlichen Kraftfahrlinien genannt, die Garagen bzw. Einstell
räume für die Kraftfahrzeuge sowie die notwendigen Sozial räume für die Arbeitnehmer aufweisen. 

2) Die Fachkenntnisse beziehen sich auf das Führen verschiedener Kranarten bzw. von Staplern (sowohl e lektro
motorisch angetrieben als auch solche mit Antrieb durch Verbrennungsmotor), für Arbeiten im Rahmen des Einsatzes 
von Gasrettungsdiensten und für die selbständige Durchführung von allgemeinen bzw. besonderen Sprengarbeiten. 
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gesprochen werden. Wenn die Ausbildung nicht im Rahmen des Lehrplanes J) einer Unterrichtsanstalt 
erfolgt, sind die Prüfungen für den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion unter Mitwirkung 
eines hiefür vom Bundesminister für Verkehr beauftragten Verkehrs- Arbeitsinspektors abzuhalten 4) .  

I m  Berichtsjahr wurden insgesamt 402 Arbeitnehmer einer derartigen Prü fung, welche die M itwir
kung von Verkehrs-Arbeitsinspektoren erforderte, unterzogen und hiebei von 233 Arbeitneh mern der 
Nachweis der geforderten Fachkenntnisse für das Führen von Staplern und von 169 Arbeitnehmern der 
Nachweis der geforderten Fachkenntnisse für das Führen von Kranen erbracht. 

Weitere sonstige Amtshandlungen wurden zu einem großen Teil in den Betrieben durch die Bera
tung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in speziellen Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 
geleistet. Diese erfolgte zum Teil schon im Planungsstadium im Zusammenhang mit der Errichtung von 
neuen Betrieben als auch bei größeren Veränderungen oder Erweiterungen bestehender Betriebe. 

2.5 Gesamte Außendiensttätigkeit 

Im Rahmen des Aufgabenbereiches der Verkehrs-Arbeitsinspektion wurde im Berichtsjahr an 
1.856 Tagen Außendienst geleistet; somit entfielen je Verkehrs-Arbeitsinspektor 1 09 Außendiensttage. 
Vergleichsweise l iegt dieser Wert höher als in früheren Berichtsjahren. Im Jahre 1 956, dem ersten Jahr, i n  
d e m  auch d i e  Zahl der Außendiensttage i m  Tätigkeitsbericht der Verkehrs-Arbeitsinspektion aufgenom
men worden war, entfielen pro Verkehrs-Arbeitsinspektor nur 89,7 Arbeitstage, an denen Außendienst 
versehen wurde. 

Im Berichtsjahr entfielen auf Amtshandlungen am Amtssitz 394 bzw. auf Amtshandlungen außer
halb des Amtssitzes 1.462 Tage ; als Pro- Kopf-Quote ( Basis : 17 Verkehrs-Arbeitsinspektoren) ausgewor
fen,  entspricht dies 23, I Arbeitstagen für Amtshandlungen am Amtssitz bzw. 86 Arbeitstagen für Amts
handlungen außerhalb des Amtssitzes. 

J) H iezu wird auf den Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, ZI. 6 1 .022/36-1 -1976 vom 6. April 
1 976, verlautbart in den Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums für soziale Verwaltung und des Bundesmin i 
steriums für Gesundheit und Umweltschutz, Nummer 6/1 976, verwiesen. 

') Nach Maßgabe der Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 6. lu ni 1 975 ,  BGBI. 
N r. 44 1 ,  über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten wurden danach vom Bundesminister für Ver
kehr für den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion die nachstehend angeführten Unternehmen ermächtigt, 
Zeugnisse für den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten auszustellen: 

Österreich ische Bundesbahnen (für das Führen von Kranen und Staplern; Bescheid des Bundesministeriums für 
Verkehr, ZI. EB 2 1 .523 /  I· [1/2- 1 976 vom 28. Mai 1 976).  

Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe (für das Führen von Kranen und Staplern; Bescheid des Bundesmini· 
steriums für Verkehr, ZI. 23 .0 1 4/ 1 ·I1/4-76 vom 9. Dezember 1976). 

Flughafen Wien Betriebsgesellschaft m.b .H.  (für das Führen von Gabelstaplern: Bescheid des Bundesministe· 
riums für Verkehr, ZI. 33 . 13 5/3 -1/6- 1 977 vom I .  März 1 977) .  

Actll Verkehrs-Arbeitsinspektoren wurden beauftragt, bei den Prüfungen zur Erlangung von Zeugnissen für den 
N achweis der Fachkenntnisse für das Führen von Kranen und für das Führen von Staplern mitzuwirken. 
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3. Wahrnehmungen hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes 
3.1 Unfälle 

3.1.1 Statistische Angaben zum Unfallgeschehen 

Obwohl sich im Wirkungskreis der Verkehrs·Arbeitsinspektion die Arbeitnehmerzahl seit dem Jahre 
1953 um fast 20 Prozent erhöhte, ist bezüglich der Zahl der in diesem Zeitraum jährlich der Verkehrs· 
Arbeitsinspektion zur Kenntnis gebrachten Unfäl le  eine überwiegend abnehmende Tendenz festzustel len.  
Einem Jahresspitzenwert von über 14.000 Unfäl len stehen im Berichtsjahr nur 8.379 Unfäl le  gegenüber. 

Von diesen dem Verkehrs·Arbeitsinspektorat zur Kenntnis gebrachten Unfäl len entfielen fast ein 
Drittel auf solche, die sich nicht durch unmittelbare arbeitnehmerschutzmäßige M aßnahmen verhindern 
l i eßen bzw. sich unabhängig vom Betrieb ereigneten. Dies sind typisch etwa jene, die durch Elementarer· 
eignisse und Witterungseinflüsse oder durch außergewöhnl iche spezifische Verkehrsereignisse, beispiels· 
weise Zugs· oder Autobuskol l isionen, eintraten. Al lein die Zahl der Unfäl le  auf dem Weg zur oder von 
der Arbeitsstätte entspricht ru nd einem Sechstel der Gesamtzahl der Unfälle.  

Die Zahl der tödl ichen Unfäl le des Berichtsjahres betrug 30 und sank gegenüber früheren Spitzen· 
werten, z .B .  74 im Jahre 1960, auf weit mehr als die Hälfte. Von diesen 30 Unfällen ereigneten sich 1 0, das 
ist ein Drittel der Gesamtzahl al ler tödlichen Unfälle in nicht unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb bzw. 8 tödl iche Unfälle davon auf dem Wege zur oder von der Arbeitsstätte, wobei derartige 
Unfälle durch Maßnahmen hinsichtl ich des Arbeitnehmerschutzes kaum zu beeinflussen sind. 

Auch im Berichtsjahr zeigte sich - wie in den Vorjahren - ein Schwerpunkt des Unfallgeschehens 
bei den Eisenbahnen. Hier sind besonders die Gefahren, die im Gleisbereich ')  gegeben sind, anzuführen. 
Dazu zählen auch die Gefährdungsmöglichkeiten, die durch unzulässige Annäherungen an ortsfeste 
Anlagen der elektrischen Traktion gegeben sind. Die Folgen derartiger Unfäl le  sind in der Regel sehr 
schwer, wie sich überhaupt Arbeits· und Betriebsverhältnisse im Eisenbahnbetrieb sehr von denen ande
rer Unternehmen unterscheiden. Dennoch gelang es, bei den Österreichischen Bundesbahnen die Rate 
der Personalunfälle entscheidend zu senken, sodaß diese im Rahmen eines gesamteuropäischen Verglei· 
ches durchaus günstig l iegen. 

Das angeführte Absinken der Unfal l  rate bei den Österreichischen Bundesbahnen ist vor allem auf 
die gute und planmäßige Zusammenarbeit aller mit der Unfal lverhütung befaßten Ste l len zurückzufüh· 
ren. Wesentlich trug zur Verminderung der Gefährdung der Arbeitnehmer die Beseitigung technischer 
Unfal lquellen bei. H iezu sei darauf verwiesen, daß im Zeitraum von 1956 bis 1980 die Zahl der Betriebs· 
besichtigungen bei den Österreichischen Bundesbahnen (1956 : 320, 1980: 2.063 Inspektionen) durch das 
Verkehrs· Arbeitsinspektorat stark intensiviert und damit im Zusammenhang stehend die Zahl der unfal l 
technischen Beanstandungen im Jahre 1980  (al lein 5.194 gegenüber 1.839 im Jahre 1956) stark angestie· 
gen ist. Für die Verbesserung der arbeitnehmerschutzmäßigen Situation spricht auch die Tatsache, daß 
im gleichen Zeitraum wohl die Zahl der unfalltechnischen B eanstandungen, die, wie angegeben, insge
samt auf fast das Dreifache entsprechend der wesentl ich mehr gesteigerten Inspektionstätigkeit absolut 
stieg, jedoch die Zah l der dabei getroffenen unfalltechnischen Beanstandungen pro Inspektion um mehr 
als die Hälfte absank . 

Die richtige Bewältigung aller Probleme des Arbeitnehmerschutzes, eine echte soziale Anfgabe, zeigt 
sich in der Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit ihrer Arbeitsumwelt, in der Betriebsverbundenheit, in  
guten zwischenmenschl ichen Beziehungen im Betrieb und anderen positiven Faktoren. Die  Effizienz der 
getroffenen Maßnahmen zu m Schutz der Arbeitnehmer ist aber wohl am k larsten aus einem spezifischen 
Wert, der schon erwähnten Unfall rate, ersichtlich. Diese zeigt im Gesamtbereich der Verkehrs·Arbeitsin· 
spektion eine deutlich abnehmende Charakteristik und sank von dem Spitzenwert 103,4 i m  Jahre 1955  
auf 5 1 ,9 im Berichtsjahr ab  (siehe Tafel 3 .1). 

Der präventive Charakter der Tätigkeit auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes in al len Teilkom· 
ponenten - wovon eine wesentl iche die Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion ist - findet in den 
Zahlenwerten dieses Kapitels zum Unfal lgeschehen seinen positiven Ausdruck, wobei nur kurz auf die 
menschliche, auf die soziale, aber auch volkswirtschaftliche Bedeutung verminderter Unfal lgefahr ver· 
wiesen sein soll. 

Die Tabelle 6.4 im Teil 6 dieses Berichtes enthält ausführliche statistische Angaben über das Unfall· 
geschehen in den einzelnen Verkehrszweigen. 

') Siehe Bi ldbeilage I 
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Berichts· 
jahr 

I 

1 953 

1 954 

1 955 

1 956 

1 957 

1 958 

1 959 

1 960 

1 96 1  

1 962 

1 963 

1 964 

1 965 

1 966 

1 967 

1 968 

1 969 

1 970 

1 97 1  

1 972 

1 973 

1 974 

1 975  

1 976 

1 977 

1 978 

1 979 

1 980 

Tafel 3.1 Entwicklung der Unfallrate im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
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3.1.2 Tödliche Arbeitsunfälle 

In diesem Teilabschnitt werden nur jene Arbeitsunfälle angeführt, die gemäß § 175 ( I )  ASVG im ört
lichen, zeit l ichen und u rsächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründeten Beschäftigung 
stehen. 

Arbeitsunfälle im Sinne des § 175 (2) ASVG, also zum Beispiel solche, die s ich auf dem Weg zur oder 
von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte ereigneten, sind,  weil von Arbeitnehmerschutz nur wenig beein
flußbar, hier nicht, wohl aber in den statistischen Zusammenstel lungen im Abschnitt 6 (Tabelle 6.4) auf
genommen. 

Nachstehend werden die Kurzschilderungen der tödlichen Arbeitsunfäl le  des Berichtsjahres ange
führt. 

Österreichische Bundesbahnen 

Ein  Wagenreiniger wollte unmittelbar nach der Ausfahrt eines Zuges die Gleise überqueren. Durch 
die von diesem Zug eingeschränkte Sicht übersah er einen auf dem Nachbargleis durchfahrenden Zug, 
wurde von diesem erfaßt und erlitt tödliche Verletzungen. 

Ein Verschubaufseher sprang von einem fahrenden Verschubtriebfahrzeug ab, wollte unmittelbar 
danach das Nachbargleis überqueren und wurde dabei von einem entgegenkommenden Triebfahrzeug 
überfahren und getötet. 

Ein Weichenreiniger ging neben einem Gleis, um zur nächsten zu reinigenden Weiche zu gelangen. 
Auf der Höhe dieser Weiche angelangt, trat er ohne zu schauen in das Gleis, wurde dabei von einem eben 
einfahrenden Zug erfaßt und getötet. 

Ein weiterer Weichenreiniger überschritt ein G leis, ohne dabei auf das Herannahen eines abgestoße
nen Wagens zu achten. Er wurde von diesem erfaßt, zu Boden geschleudert, von beiden Achsen überrollt 
und auf der Stel le  getötet. 

Einen ähnl ichen Unfal l  erlitt ein Verschubaufseher, als er vermutlich, ohne auf den sich nähernden 
Verschubteil zu achten, das Gleis überschreiten wollte. Er wurde vom ersten Wagen des Verschubteiles 
erfaßt, niedergestoßen u nd vom gesamten Verschubteil überrol lt .  Er erlag am Folgetag seinen schweren 
Verletzungen. 

Bei G leisarbeiten erlitt ein Gastarbeiter einen tödlichen Unfal l ,  da er trotz mehrfach abgegebener 
Rottenwarnsignale zu spät auf diese reagierte und beim Verlassen des Gleises schon außerhalb des Schie
nenstranges von einem mit einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 80 km/h durchfahrenden Leerpersonen
zug gestreift, zur Seite geschleudert und schwer verletzt wurde. Er starb eine Woche später an den erlitte
nen Unfall  folgen. 

Am Gehweg neben einer Gleisanlage wurde beim Transport eines fahrbaren Notstromaggregates ein 
Oberbauarbeiter von einem Schnellbahnzug erfaßt, zur Seite geschleudert und sofort getötet. 

Ein Bediensteter befand sich als M itfahrer in einem Kleinwagen, der auf einen vor einem Einfahrts
signal stehenden Güterzug prallte. Dabei erlitt der Mitfahrer, ein angelernter Facharbeiter, schwerste Ver
l etzungen, denen er unmittelbar nach Einl ieferung in das K rankenhaus erlag. 

Ein Zugführer befand sich während einer Lokzugsperrfahrt im Triebfahrzeug, welches nach einer 
E ntgleisung über eine Böschung stürzte, wobei der Zugführer tödliche Verletzungen erlitt. 

Ein Schaffner verrichtete ohne Auftrag des Verschubleiters im Übereifer Kupplungsarbeiten bei 
einer vorübergehend abgestellten Wagengruppe. Beim Heraustreten aus dem Gleis stürzte er, wurde 
dabei von zwei anrol lenden Wagen überfahren und getötet. 

Ein Zugführer, der  als Verschubleiter tätig war, befand sich auf dem Trittbrett des ersten Wagens 
eines in Bewegung befindlichen Verschubteiles und streifte dabei mit dem Kopf einen Torrahmen. E r  
erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und starb noch a n  d e r  Vnfal l stel le. D e r  Verunglückte trug zum 
Unfallszeitpunkt wohl Sicherheitsschuhe, aber keinen Schutzhelm. 

Ein Schlosser-Beimann wollte in  einer Remise einer Zugförderungsleitung die Stirnfenster eines zur 
Ausfahrt bereitstehenden Triebfahrzeuges reinigen. Beim Besteigen des Lokvorbaues geriet der Bedien
stete in den Stromkreis, als er den unter Spannung stehenden Stromabnehmerbügel berührte und wurde 
dadurch getötet. 

Ein Verschieber bestieg ohne dienstlichen Auftrag einen mit Altpapier beladenen Wagen und kam 
dabei in den Stromkreis der Fahrleitung. Er erlitt schwerste Verbrennungen und starb am Folgetag. 
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Zwei Bedienstete stellten neben einer Gleisanlage eine Aluminiumleiter auf, um auf einem Fahrlei
tungsmast eine für M ontagearbeiten notwendige Markierung in Form eines Kreidestriches anzubringen. 
Dabei kam die Leiter bis auf Überschlagsweite an das am M ast abgespannte und spannungsführende 
Fahrleitungskettenwerk. Beide Bediensteten gerieten in den Stromkreis und fielen mit der Leiter zu 
Boden. Ein Bediensteter wurde in ambulante häusliche Behandlung entlassen, beim zweiten Bediensteten 
konnte nur mehr der Tod festgestellt werden. 

Ein Elektriker einer Elektrostreckenleitung geriet beim Einrichten eines Fahrleitungs- Betonmastes 
mittels einer Sei lwinde in den Stromkreis und wurde getötet. Der Bedienstete hatte die Freigabe zur 
Arbeit nic ht abgewartet. Es ist anzunehmen, daß die Spannung von der Isolatorstütze des Mastes, wei
cher durch das Einrichten mit der Verstärkungsleitung in Berührung kam, über die inneren Bewehrungs
eisen des Mastes zu der am M astfuß befestigten Winde überschlug. 

Straßenbahnen 

Ein Betriebsinspektor öffnete ohne Auftrag die Tür eines in einer U-Bahnstation stehenden dieselbe
triebenen Meßwagens und beugte sich - unbemerkt von den im Meßwagen anwesenden Bediensteten -
aus dem Fahrzeug. Ein planmäßig fahrender U-Bahnzug erfaßte den Betriebsinspektor und schleuderte 
ihn auf die Stromschienenabdeckungen.  Er erlitt tödl iche Schädelverletzungen. 

Anschlußbahnen 

Ein in einem Anschlußbahnbetrieb als Kuppler tätiger Werksarbeiter geriet beim Verschub einer 
Wagengruppe während des Ankuppelns mit einem Fuß in ein Kreuzstück der Gleisanlage, wurde von 
den nachfolgenden Wagen überfahren und töd lich verletzt. Er starb noch am Unfal lort. 

Österreich ische Post- und Telegraphenverwaltung 

Ein Zustel ler stieß mit seinem Privatmoped auf einer Zustel lfahrt mit einem Traktor zusammen. Er 
erlitt dabei eine Durchtrennung der Oberschenkelschlagader und starb während der Operation im Kran
kenhaus. 

Auf einem Bahnübergang kam es zu einer Kollision zwischen einer Elektrolokomotive und einem 
Postautobus. Durch das ruckartige Abbremsen des umstürzenden Omnibusses dürfte der Bedienstete 
gegen das Lenkrad gesch leudert worden sein. Er starb nach wenigen Tagen an den dabei erlittenen 
schweren Verletzungen. 

Am Ende einer fah rplanmäßigen Kursfahrt eines Postautobusses stellte der Lenker den Omnibus vor 
der Garage ab und verließ das Fahrzeug. Beim Weggehen bemerkte er, daß der Wagen nach rückwärts 
ins Rollen gekommen war. Vermutlich in einer Schockreaktion l ief er hinter das Fahrzeug und wollte es 
mit Körperkraft zum Stehen bringen. Hiebei stürzte er unter das Fahrzeug und wurde sc hließlich von der 
Bodenplatte des in das dortige Bachbett abrutschenden Omnibusses erdrückt. Er erlitt hiebei töd liche 
Verletzungen. 

Ein mit der Herstel lung von Fernsprechansc hlüssen beschäftigter Fernmeldebediensteter bestieg mit 
einem umgeschnal lten Sicherheitsgürtel eine Schiebeleiter, um an einem Haus ein Luftkabel abzuspan
nen. Die Leiter wurde von einem zweiten Bediensteten festgehalten, der aber den Steigevorgang seines 
Arbeitsko l legen selbst nicht beobachtete. Er hörte weder einen Schrei noch ein sonstiges Geräusch und 
sah p lötzlich seinen Arbeitskollegen flach und rücklings auf dem Erdboden etwa zweieinhalb Meter von 
ihm entfernt liegen. Der Verunglückte dürfte aus ungefähr sechs Meter Höhe abgestürzt sein, bevor er 
noch das Fangseil des Sicherheitsgürtels entsprechend befestigt hatte. Er starb zwei Tage später an den 
schweren Verletzungen, die er beim Sturz erlitten hatte. 

Schiffahrt 

Um an Bord seines in einem Donauhafenbecken l iegenden Schiffes zu gelangen, mußte ein Boots
mann über einige ebenfalls dort l iegende Schiffe gehen. Dabei stürzte er vom Deck eines Motorgüter
schiffes und fie l  über Bord. Die Leiche wurde zwei Tage später von Tauchern geborgen und wies keine 
Anzeichen von Verletzungen auf. 

3.1.3 Bemerkenswerte Unfälle 

Wie in den Vorjahren ist festzustellen, daß als Konsequenz der Unfal lstatistik des Berichtsjahres bei 
der Besprechung bemerkenswerter Unfal lereignisse besonders die des Eisenbahnbetriebes behandelt wer-
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den, und zwar vor al lem solche der Österreichischen Bundesbahnen, ein Umstand, der sich schon al lein 
aus der Größe dieses U nternehmens ergibt. 

Als ein Schwerpunkt der Schilderung bemerkenswerter Unfäl le  des Berichtsjahres sollen in diesem 
Abschnitt - neben den in  Abschnitt 3. 1 .2  gebrachten tödlichen E lektrounfäl len an Fahrleitungsanlagen 
- zwei weitere typische dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zur Kenntnis gebrachte Elektrounfäl le  an orts
festen Anlagen der e lektrischen Traktion dargestel l t  werden, die durchwegs bei Einhaltung der diesbezüg
l i chen Vorschriften vermeidbar gewesen wären. 

Ein Fahrleitungse\ektriker wol lte bei durchzuführenden Fahrleitungsregulierungsarbeiten einen 
Drahtrest mit einem Rohr herunterschlagen und geriet dabei in den Stromkreis der unter Spannung ste
henden Fahrleitungsanlagen. Er erlitt schwere Verbrennungen. 

Ein in einem Turmwagen befindl i cher Fahrleitungselektriker stieg ohne Auftrag durch die Dachluke 
auf die Arbeitsbühne. Dabei berührte er die unter Spannung stehende Bahnhoffahrleitung und b lieb 
bewußtlos mit sichtbaren Verbrennungen auf der Arbeitsbühne des Motorturmwagens l iegen. Er erlitt 
großflächige Verbrennungswunden. 

Besonders charakteristisch für den Eisenbahnbetrieb sind ferner Unfälle,  die sich durch den Aufent
halt im G leisbereich ereignen, die vielfach schwere Folgen nach sich ziehen, wie dies auch eine Reihe ein
schlägiger tödlicher U nfäl le  des Berichtsjahres zeigt, wozu auch auf Abschnitt 3. 1 .2 dieses Berichtes ver
wiesen wird. Aus al lgemeiner Sicht ergibt sich, daß diese Unfäl le  auf eine Reihe von Hauptursachen 
zurückgeführt werden können, von denen die wichtigsten in bezug auf die Schienenfahrzeuge das Beglei
ten, das M itfahren, das Auf- und Abspringen, das Kuppeln, das Hemmschuhlegen sowie weiters das Ein
und Austreten in das bzw. aus dem Gleis sind. 

Trotz einem, in  l angjähriger Sicht betrachtet, bemerkenswerten Absinken der Unfallzahlen im Eisen
bahndienst, zeigt sich nach wie vor im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion, vor a l lem bei den 
Österreichischen Bundesbahnen, ein derartiger Schwerpunkt des Unfallgeschehens. Im vorliegenden 
Tätigkeitsbericht sollen hiezu einige Unfäl le  2) des Berichtsjahres geschildert werden. 

Ein als Weichenwärter tätiger Lohnbediensteter bemerkte bei einer Verschubfahrt beim letzten 
Wagen sprühende Funken zwischen Bremsklotz und Rad, eilte zu dem Wagen und betätigte, statt HaItsig
nale zu geben, den Lösezug der durchgehenden Druckluftbremse. Während er neben dem gezogenen Ver
schubteil herl ief, sto lperte er über eine zwischen den Gleisen befindl iche Grenzmarke, stürzte zu Boden, 
kam mit dem l inken Fuß auf der Schiene zu l iegen und wurde mit dem hinteren Rad des Wagens über
rollt .  Er erlitt eine Abtrennung des l inken Vorfußes. 

Ein beim Verschub sich zwischen zwei Gleisen aufhaltender Verschieber geriet zu nahe an ein Gleis 
und übersah dabei einlaufende Wagen. Er wurde von diesen von hinten erfaßt. Da er einen Schutzhe\m 
getragen hatte, erlitt er zwar eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf, die jedoch nur eine ungefähr 
zwei Wochen dauernde Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte. 

Ein Verschieber, der sich bei Verschubbewegungen zu weit vom Wagen herausgebeugt hatte, stieß 
mit dem Kopf gegen eine auf einem M ast befestigte Eisenschiene. Der vom Verschieber getragene 
Schutzhelm wurde zwar durchlöchert, der Bedienstete erlitt aber l ediglich eine kleine Rißquetschwunde 
am Kopf, die eine nur zehntägige Arbei tsunfähigkeit bewirkte. 

Einem Verschieber wurden beim Anschieben des Hemmschuhes an den Radreifen des stehenden 
Wagens durch unsachgemäße Handhabung vier Finger der rechten Hand zwischen Radreifen und Auf
lauffläche des Hemmschuhes eingeklemmt und gequetscht. Der Kleinfinger mußte sofort amputiert wer
den.  Der Unfal l  hatte einen mehrmonatigen Krankenstand zur Folge. 

Ein Bahnhofbediensteter wol lte sich das Umgehen eines Zuges ersparen und kletterte dabei über die 
Ladefläche eines leeren Güterwagens. Dabei bl ieb er an einem Verdrahtungshaken hängen, stürzte auf 
den Verschieberbahnsteig und erlitt Brüche des rechten Beines, die einen mehrmonatigen Krankenstand 
zur Folge hatten. 

Ein weiterer bemerkenswerter Unfall ereignete sich bei der Österreichischen Post- und Telegraphen
verwaltung : 

I n  einem Fernmeldegebäude der Österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung waren notwen
dige Umschaltungsarbeiten an einer Batterievertei lertafel vorzunehmen. Beim Öffnen einer Verbindungs
l asche drehte sich das Verbindungsstück mit und verursachte einen K urzschluß zwischen den beiden 
Polen (Potentialdifferenz 60 Volt). Durch das dabei entstandene flüssige M essing erlitt der Bedienstete 
Verbrennungen an zwei Fingern der rechten Hand. 

') Einschlägige tödliche Unfäl le, die sich im Gleisbereich ereigneten, sind in Abschnitt 3. 1 .2 enthalten. 
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3.2 Berufskrankheiten sowie Untersuchungen über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für 
bestimmte Tätigkeiten 

I m  Berichtsjahr wurden im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion in 30 Fäl len von ärztlicher 
Seite Anzeige über eine Berufskrankheit erstattet. 

Damit weisen im Berichtsjahr, so wie in den Vorjahren, die der Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsinspek
tion unterl iegenden U nternehmen - verglichen mit anderen Berufssparten - eine als sehr günstig zu 
bezeic hnende Zahl der ärztlich angezeigten Berufskrankheiten auf. 

Bei den Österreic hischen Bundesbahnen betrafen 1 4  ärztliche Anzeigen über eine Berufskrankheit in  
zehn Fällen Lärmschädigungen und in je zwei Fällen Hauterkrankungen und E rkrankungen durch Blei. 
Ferner wurden weitere 1 4  Lärmschädigungen angezeigt, von denen 1 3  auf Straßenbahnunternehmen und 
eine auf ein Seilbahnunternehmen entfielen. Zwei weitere Anzeigen betrafen H auterkrankungen, die bei 
Bediensteten von Haupt- und N ebenbahnen im Privatbetrieb auftraten. 

Weiters werden von den Österreichischen Bundesbahnen und der Österreichischen Post- und Tele
graphenverwaltung, auf die zusammen rund 80 Prozent der Arbeitnehmer im Wirkungskreis der Ver
kehrs-Arbeitsinspektion entfal len, die Zahlen der in den letzten zehn Jahren durchgeführten einschlägi
gen ärztlichen Untersuchungen von Arbeitnehmern, bei denen erfahrungsgemäß gesundheitliche Schädi
gungen vermutet werden, in nachstehender Tabel le  ausgewiesen : 

Tafel 3.2.1: Anzahl der ärztlichen Untersuchungen über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für 
bestimmte Tätigkeiten bei den Österreichischen Bundesbahnen und der Österreichischen Post- und Telegra

phenverwaltung 

Im Jahre 

Unternehmen 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197X 1979 1980 

Österreichische Bundesbahnen . . . . . . . . . . .  4.5 1 8  4 .45 4  4. 1 00 2.89 1 3 . 1 40 3 .330 2. 1 80 1 .375  1 .244  1 . 1 62 

Österreichische Post- und Telegraphen-
verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.605 2.630 2.960 3 .5 5 4  3 .682 2.750 2.948 2 .742 2.66 1 2 .575 

Jahressumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. 1 23 7.08 4 7.060 6. 445 6.822 6.080 5 . 1 28 4 .11 7 3 .905 3.737 

3.3 Beanstandungen 

I m  Jahre 1 980 stellten Verkehrs-Arbeitsinspektoren 1 0.657 Übertretungen von Vorschriften zum 
Schutze der Arbeitnehmer fest. Diese betrafen großtei ls technische und arbeits hygienisc he Vorschriften 
u nd nur zum geringen Teil solche des Verwendungssc hutzes. Von diesen Beanstandungen betrafen 
1 9  Übertretungen den Verwendungsschutz, während 99,8 Prozent der Beanstandungen technischer und 
arbeitshygienischer Art waren. Bedeutend größere Aussagekraft als die absolute Zahl der getroffenen 
Beanstandungen eines Berichtsjahres, die letzthin unter anderem auch von der Zahl der durchgeführten 
I nspektionen abhängt, besitzt die Durchschnittszahl der pro Inspektion erfo lgten Beanstandungen, die 
i m  Laufe der mehr als ein Vierteljahrhundert umfassenden Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion von 
einem im Jahre 1 953 über vier l iegenden auf einen im Berichtsjahr knapp über zwei l iegenden Wert 
absank. Darin drückt sich eine wesentliche Verbesserung der arbeitnehmerschutzmäßigen Situation im 
Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion aus. 

Die Angaben über die Art und die Anzahl der Beanstandungen bei den einzelnen Verkehrszweigen 
können aus der Tabel le 6.3 (Teil 6 des Berichtes) entnommen werden. 

3.4 Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten 

Die aus Unfällen gewonnenen Erfahrungen, aber auch die kritische Analyse einzelner Arbeitsvor
gänge im Hinblick auf mögliche Unfallgefahren bzw. dem Entstehen von Berufskrankheiten waren wie
der Anlaß zu Veränderungen an Betriebseinrichtungen oder zur Ergreifung von dem Arbeitnehmerschutz 
dienenden Maßnahmen ; dies gilt besonders für erforderliche Lärmschutzmaßnahmen. 

Die Auswertung der Personalunfallstatistik für  das Jahr 1 979 ließ ein Ansteigen der Personalunfäl le, 
die sich bei Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von G leisen ereigneten, erkennen. Um auf jene 
Gefahrenquellen, die häufig Ursachen für derartige schwere und tödliche Unfäl le  sind,  hinzuweisen, 
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wurde bei den Österreich ischen Bundesbahnen im Berichtsjahr ein Schwerpunktprogramm, betreffend 
die Gefahren im Bereich der Gleisanlagen, durchgeführt. 

Durch die Behandlung einschlägiger Themen sol l te auf richtiges und sicheres Arbeiten sowie auf das 
Verhalten im Gleisbereich, auf das Verhalten an bestimmten Stel l en der Bahnanlagen, auf das sichere 
u nd rechtzeitige Austreten aus dem Gleis, auf die richtige Durchführung von Verschubarbeiten hingewie
sen werden. Gleichzeitig sollte die Bedeutung, die im I nteresse der Arbeitssicherheit jedes Mitarbeiters 
dem Tragen von Schutz-(Arbeits- )Kleidern und Schutzstücken sowie der Ordnung und Sauberkeit am 
Arbeitsplatz zukommt, unterstrichen werden. [1]3) 

Mit diesem bekannt schwierigen Problem der Beeinflussungsmöglichkeiten von Mitarbeitern hat 
sich auch der Unterausschuß 9/ A 4) der U I C  in letzter Zeit befaßt. Mit Rücksicht darauf, daß die bei Ver
schubarbeiten eingesetzten M itarbeiter bei Ausübung ihres Dienstes besonderen Unfallgefahren ausge
setzt sind, eine Tatsache, die in den Auswertungen der Unfal lstatistiken ihre deutl iche Bestätigung findet, 
wurden in einem nunmehr fertiggestel lten UIC-Merkblatt Empfehlungen ausgearbeitet, die dazu beitra
gen sollen, die Arbeitssicherheit dieser Mitarbeitergruppe zu erhöhen. 

Weiters befaßt sich der Unterausschuß 9/ A zur Zeit unter anderem auch mit der E rstellung einer 
Studie über Starkstromunfäl l e  [2] . 

Den Anstrengungen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes dienen, bei den verschiedenen Unter
nehmen im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion, zum Teil umfangreiche periodische Veröffent
l ichungen. Von diesen Veröffentlichungen seien das Nachrichtenblatt der Genera ldirektion der Österrei
chischen Bundesbahnen, das Informationsblatt der Betriebsdirektion der Österreichischen Bundesbah
nen "Der Betrieb" sowie die "Postrundschau", herausgegeben von der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung, angeführt, welche ständig dem Arbeitnehmerschutz entsprechenden Raum 
geben. Von den zah l reichen Publikationen der Unfal lverhütungsdienste der Sozialversicherungsträger sei, 
schwerpunktsmäßig auf den Eisenbahnbetrieb bezogen, besonders auf das Mittei lungsblatt der Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen hingewiesen. 5) 

Weiters seien die im Berichtsjahr geleisteten umfangreichen Arbeiten auf dem betriebsinternen Vor
schriftenwesen bei den Österreichischen Bundesbahnen und der Österreichischen Post- und Telegraphen
verwaltung aufgezeigt. 

Analog den Vorjahren zeigt sich, wie auch schon angeführt, ein weiterer Schwerpunkt des Unfallge
schehens im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion bei jenen Unfällen, die sich in nicht unmittel
barem Zusammenhang mit dem Betrieb bzw. unabhängig von diesem ereigneten. Auf diese Gruppe ent
fielen fast ein Drittel a l ler Unfälle bzw. ein Drittel der tödlichen Unfäl le .  Al lein auf dem Wege zur oder 
von der Arbeitsstätte ereigneten si ch 1.285 Unfälle bzw. nahmen davon acht Unfäl le  einen tödlichen Ver
lauf. 

Die Möglichkeiten, zur E rhöhung der Sicherheit auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstätte durch 
Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes beizutragen, sind leider nur im geringen Umfang gegeben. Eine 
dieser M öglichkeiten ist,  die bestehenden Gefahren i m  Straßenverkehr aufzuzeigen bzw. darauf hinzu
weisen, daß die Arbeitnehmer auch außerhalb der Betriebe ein sicherheitsbewußtes Verhalten an den Tag 
legen. 6 ) 

') Eckige Klammern beziehen sich auf die Literatu rangaben in Abschnitt 7.3 
In dem in [ I ]  angeführten Artikel wird ausführlich zu der Problematik der sicheren Arbeit im Bereich der Gleis

anlagen Stellung genommen sowie die Durchführung des gesamten Schwerpunktprogramms im Detail geschi ldert. 
S iehe auch Bi ldbeilage I .  

4) Im Rahmen des I nternationalen Eisenbahnverbandes ( U I C) wurde ein Unterausschu ß  eingerichtet, der aus
schl ießl ich mit Fragen des persönlichen und technischen Arbeitsschutzes befaßt ist. �� ist dies der Unterausschuß 91 A, 
in dem derzeit ständig Delegierte von 13 europäischen Bahnverwaltungen - den OBB, die gleichzeitig den Vorsitz 
stellen, den B R, CFF/S B B, CP, DB,  FS, NS,  PKP, R E N FE, S NCB, S N CF, VR und RATP - sowie der UlMe vertre
ten sind. 
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') Siehe Bildbeilage I 
") Siehe Bildbeilage 2 
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Siebe re Arbeit Im Berelcb 
der Gleisanlagen 

Mit den im Mai und November des Vor
jahres für die i n  Werkstätten beschäftig
ten Bediensteten und die i m  Zusam
menhang mit der Überprüfung der Be
leuchtung, des Augenschutzes, der 
Warnkleidung und der Rau mtemperatur 
durchgeführten Schwerpun ktpro
gramme wurde erstmals versucht, durch 
die Behandlung aktueller Teilgebiete der 
Unfallverhütung und des Arbeitsschut
zes das Interesse und Verständnis der 
Bediensteten fü

'
r d ieses sehr wesentl i

che Aufgabengebiet zu heben. 
Diese i n  Schwerpunkten zusammenge

rbeaktionen haben i n  einigen 
insbesondere i m  Haupt

dienst, z u  einer Senkung der 
'fü h rt u n d  dadurch die Rtch

' � n . h ."e bestätigt, daß 
1e die Mitarbeiter 

�m Verhalten 

Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen i n  der Zeit vom 1 9. 
bis 24. Mai 1 980 ein Schwerpunktpro
gramm betreffend die Gefahren im Be
reich der G l eisanlagen durch. 
Dieses Schwerpunktprogramm soll ei
nerseits d ie Beachtung der einschlägi
gen fachdienstlichen Vorschriften und 
andererseits die unbedingt notwendige 
Einhaltung .der i n  der DV A 40 enthalte
nen Sicherheitsbestim m u n gen fördern 
und die Bediensteten davon überzeu
gen, daß die Einhaltung dieser Besti m 
mungen zum Schutz des Lebens und 
der Gesundheit der Bediensteten bei
trägt. 
Während des Schwerpunktprogrammes 
ist vor allem die Behandlung folgender 
Themen vorgesehen : 

Verhalten beim Kuppeln und Hemm
schuh legen 
Bewegen und Sichern von Fahrzeu
gen 
Überschreiten der Gleise 
Verhalten bei Arbeiten i m  Gleis und 
rechtzeitiges Verlassen des Gefahren
bereiches der Gleisanlagen 
Verhalten i m  Bereich von Fahrlei
tungsan lagen 
Verhalten beim Straßenrollerbetrieb 
Tragen von Schutz(Arbeits)kleidern 
und Schutzstücken 
Ordnung und Sauberkeit am Arbeits
platz 

Durch die Behandlung dieser Themen 
soll auf das richtige und si chere Arbei
ten und Verhalten im G l eisbereich, auf 
das Verhalten an bestimmten Stellen der 
Bahnan lagen, auf das sichere und 

• lIIl rechtzeitige Austreten aus dem Gleis 

�. und auf die richtige Durchführung von 

.� Verschubarbeiten hingewiesen werden. � � Gleichzeitig soll die Bedeutung, die dem 

'IJ ij.1. 

\ �  � 'Q  � �  � � 
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ARBEITNEHMER 
SCHUTZ 

Wie sicher ist Ihr Weg zum 
Dienst? 

• Uber Gehsteigkante gestolpert; FuB 
verstaucht. 

• Bei Fahrt mit dem Moped auf SchoHer
straBe durch zu hohe Geschwindigkeit 
zu Sturz gekommen ; Schürfwunden an 
Arm und Bein, Prellungen. 

• Mit Pkw an Verkehrsunfall beteiligt; 
schwere Kopfverletzungen. 

Dies sind nur drei Beispiele, willkürlich 
aus der Zahl der Unfälle im Bereich der 
PTV herausgegriffen. 

Ein DriHel aller Unfälle bei der PTV 
sind Unfälle am Weg zum oder vom 
Dienst. Meist handelt es sich dabei um 
Verkehrsunfälle oder Unfälle durch Sturz 
oder Fall. Die Mehrzahl dieser Unfälle 
ereignet sich am Weg zum Dienst. 

Wo liegen die eigentlichen Ursachen 
dieser Unfälle? 

Hast und Eile sind häufig das Grund
übel. Zusammen mit weiteren Risikofak
toren, wie Nässe, StraßengläHe, schlechte 
Sicht, nicht einkalkulierte Verspätungen 
öffentlicher VerkehrsmiHel, mangelnde 
Wartung von Fahrzeugen, ungeeignetes 
Schuhwerk und dergleichen, erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, daß es zu einem 
Unfall kommt. 

Schenken Sie daher gerade in der 
schlechten Jahreszeit folgenden Hinwei
sen Aufmerksamkeit und vermehrte Be
achtung : 
• Treten Sie den Weg zum Dienst recht

zeitig an und kalkulieren Sie Verspä
tungen oder Verzögerungen ein. 

• Tragen Sie Schuhe mit rutschfester 
Sohle, und bei Dunkelheit möglichst 
helle Kleidung. 

• Jeder macht Fehler, daher auch ein 
mögliches Fehlverhalten anderer be
rücksichtigen. 

• Kleine Umwege über geregelte Kreu
zungen lohnen die Mühe durch ein er
hebliches Mehr an Sicherheit. 

• Benützen Sie Sturzhelm und Sicher
heitsgurt. 

• Halten Sie Ihr Fahrzeug in Schuß. 
Kleine Fehler, die in der schönen 
Jahreszeit kaum bedenklich erschei
nen, können im Winter verheerende 
Folgen haben. 

Wenn Sie sich diese kleinen Hinweise 
zu Herzen nehmen, können Sie sich und 
Ihren Angehörigen viel Leid ersparen, und 
die Zahl der Wegunfälle wird ihre 
Schrecken verlieren. 

Lieber einmal vorsichtig, als risikofreu
dig - und danach im Krankenhaus ! 
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Mittei lungen 
des Arbeitnehmerschutzd ienstes 

Tödlicher Arbeitsunfal l  

D e r  nachstehende töd l i che Arbeitsunfall ist bereits der zeh nte i m  laufenden J a h r  und der vierte, 

bei dem ein Mitarbeiter d u rch Starkstrom getötet wurd e !  

23. 7. 1 980: D e r  Elektri ker B. ,  Elektrostreckenleitung Wien, geri et b e i m  E i n richten eines Beton mastes 

m ittels e iner Sei lwinde d u rch d i e  Berührung d e r  M astspitze mit  der Verstärkungslei

tung i n  den Stro m kreis und w u rde getötet. 

B. h i nterläßt seine Frau und ein Kind.  
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4. Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften 

und internationalen Übereinkommen sowie von Richtlinien und Grundsätzen, die für den Verkehrs-Arbeitsin
spektionsdienst von Bedeutung sind, nach dem Stand vom 1. Jänner 1 981 

Verkehrs-Arbeitsinspektion 

Bundesgesetz vom 20. Mai  1 952, BGB\ .  Nr. 99, über die Verkehrs-Arbeitsinspektion ( Verkehrs
Arbeitsinspektionsgesetz - Verkehrs-Arb IG), in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 3 .  März 1 957, 
BGB\. Nr.  80, und vom 30. Mai 1 972, BGB\. Nr. 234. 

Bundesgesetz vom 5.  Feber 1 974, BG B\. Nr. 1 43, über die Arbeitsinspektion (Arbeits inspektionsge
setz 1 974 - Arb lG 1 974). 

Verordnung vom 1 8 . M ärz 1 950, BGB\ .  Nr. 80, über die Aufsichtsbezirke der Arbeitsinspektion, in  
der Fassung der Verordnungen vom 1 5 . März 1 954, BGB\ .  Nr. 56, vom 16 .  November 1 954, BGB\ .  
Nr. 256, vom 1 2 . Mai 1 9 56, BGB\ .  Nr .  1 07, und vom 1 8. Dezember 1 970, BGB! .  Nr. 422. 

Bundesgesetz vom 23. März 1 977, BGB!. Nr.  1 64, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der in  Dienststellen des Bundes beschäftigten Bediensteten (Bundesbediensteten-Schutzgesetz - BSG), 
in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 2. Juni 1 977, BGB!. Nr. 323.  

Bundesgesetz vom 1 1 . Apri l  1 975, BGB! .  Nr. 259, über den Bergbau und über die Änderung der 
Gewerbeordnung 1 973 (Berggesetz 1 975), in der Fassung des Bundesgesetzes vom 1 .  Feber 1 978, BG B\ .  
N r. 124. 

Bundesgesetz vom 2. Juni 1 948, BGB\ .  Nr. 1 40, betreffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in  der Land- und Forstwirtschaft ( Landarbeitsgesetz), in  der Fassung der Bundesgesetze 
BGB\ .  Nr. 279/ 1 957, 92/ 1 959, 24 1 / 1 960, 97/ 1 96 1 ,  1 0/ 1 962, 1 94/ 1 964, 238/ 1 965, 265/ 1 967, 283/ 1 968, 
463/ 1 969, 239/ 1 97 1 , 3 1 8/ 1 97 1 ,  333/ 197 1 , 457/ 1 974, 782/ 1 97� 360/ 1 975, 392/ 1 976, 342/ 1 978, 5 19/ 1 978 
und BGB\ .  Nr. 449/ 1 980 sowie der Kundmachung BGB\ .  Nr. 47/ 1 979 und die  hiezu erlassenen Landar
beitsordnungen. 

Bundesverfassungsgesetz vom 2. Juni 1 948, BGB\ .  Nr. 1 39, betreffend die Zuständigkeit des Bundes 
auf dem Gebiete des Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und Angestelltenschutzes und der Berufsvertre
tung. 

Bundesgesetz vom 1 0. Juli 1 963, BGB\. Nr. 204, über mil i tärische Sperrgebiete. 

Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz 

A n s t r e i c h e r - ,  L a c k i e r e r - u n d  M a l e r a r b e i t e n  

Verordnung vom 8 .  März 1 923, BGB\ .  Nr. 1 86, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in  gewerbl ichen Betrieben mit Anstreicher-, Lackierer- und Malerarbeiten beschäftigten 
Personen erlassen werden, in der Fassung der Verordnungen vom 1 4. Dezember 1 973, BG BI .  
Nr.  39/ 1 974, und vom 29.  November 1 976, BG B\ .  Nr. 696. 

A r b e i t n e h m e r s c h u t z g e s e t z  

Bundesgesetz vom 30. Mai  1 972, BG BI .  N r. 234, über den Schutz des Lebens, der Gesundhei t und 
der Sittli chkeit der Arbeitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz), in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
5 .  Feber 1 974, BGBI .  Nr. 1 44. 

D u r c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  z u m  A r b e i t n e h m e r s c h u t z g e s e t z  

Verordnung vom 9. Feber 1 973, BGB\ .  Nr. 82, über die Geschäftsordnung der Arbeitnehmerschutz
kommission. 

Verordnung vom 30. April 1 973, BGBI .  Nr. 253, über Einri chtungen in  den Betrieben für die Durch
füh rung des Arbeitnehmerschutzes. 
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Verordnung vom 25.  Juli  1 973, BGBI.  Nr. 50 1 ,  über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft sowie bei Taucherarbeiten ( Druckluft- und Taucherarbeiten-Ver
ordnung). 

Verordnung vom 25.  Juli 1 973, BGBI. Nr. 502, über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
Sicherheitsgürtel und Zubehör. 

Verordnung vom 1 4. Dezember 1 973, BGBI.  Nr. 39/ 1 974, über die gesundheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten. 

Verordnung vom 6. Juni 1 975, BGBI .  Nr. 44 1 ,  über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten. 

Verordnung vom 20. Feber 1 976, BGBI.  Nr 1 16, über die Betriebsbewill igung nach dem Arbeitneh
merschutzgesetz. 

Verordnung vom 20. Feber 1 976, BGBI.  Nr. 1 1 7, über die Verbindlicherklärung von Ö NO RM EN für 
Bolzensetzgeräte. 

Verordnung vom 29. November 1 976, BGBI .  Nr. 696, über Beschäftigungsverbote und -beschränkun
gen für weibliche Arbeitnehmer. 

Verordnung vom 24. Okober 1 978, BGB1 . Nr.  558, über Ausstattung und Betriebsweise von gewerbli
chen Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen ( Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung). 

A r b e i t n e h m e r s c h u t z k o m m i s s i o n  

Verordnung vom 9. Feber 1 973, BGBI.  Nr. 82, über die Geschäftsordnung der Arbei tnehmerschutz
kommission. 

A r b e i t s s t o f f e , g e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e  o d e r  f e u e r g e f ä h r l i c h e  

Gesetz vom 25.  März 1 939, GRIÖ. Nr. 4 1 9, über gesundheitsschädliche oder feuergefährliche 
Arbeitsstoffe. 

A r s  e n 

Verordnung vom 30. Jänner 1 945, deutsches RG BI. I S. 3 1 ,  über das Verbot der Verwendung von 
Arsen und arsenhaitigen Stoffen in Reinigungsmitteln.  

A u f z ü g e  

Verordnung vom 1 5 . Juni 1 943, RMinBI .  S. 46, über die Einrichtung und den Retrieb von Aufzügen, 
in  der Fassung der Berichtigung vom 16. August 1 943, RMinBI .  S.  8 1 .  

A z e t y l e n  

Verordnung vom 20. Dezember 1 950, BGBI .  Nr. 75/ 1 95 1 ,  über die gewerbsmäßige Lagerung und 
Zerkleineru ng von Karbid und über die Erzeugung und Verwendung von Azetylen (Azetylenverordnung), 
in  der Fassung der Gewerbeordnung 1 973, BGBI .  Nr. 50/ 1 974, und der Verordnung vom 29. November 
1 976, RGBI .  Nr. 696, sowie der Kundmachung vom 7. März 1 958, BGBI.  Nr. 70. 

B a u a r b e i t e n  

Verordnung vom 1 0. November 1 954, BGBI.  Nr.  267, über VorschrifteI1 zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausführung von Rauarbeiten, Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, 
in der Fassung der Verordnungen vom 25. Juli 1 973, BGB\. Nr. 50 1 ,  und vom 1 4. Dezember 1 973, BGBI .  
N r. 39/ 1 974. 

B e n z o l  

Verordnung vom 28. März 1 934, BG BI .  I N r. 205, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer in gewerbl ichen Betrieben, in  denen Benzol, Toluol, Xylol, Trichloräthylen, Tetrachlor
äthan, Tetrachlorkohlenstoff oder Schwefelkohlenstoff erzeugt oder verwendet wird ( Benzolverordnung), 
in  der Fassung der Verordnungen vom 1 4. Dezember 1 973, BGBI .  Nr. 39/ 1 974, und vom 29. November 
1 976, BGB\ .  Nr.  696. 
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B e s c h ä f t i g u n g s v e r b o t e  u n d  - b e s c h r ä n k u n g e n  

Verordnung vom 29. November 1 976, BGB!.  Nr. 696, über Beschäftigungsverbote und -beschränkun
gen für weibliche Arbeitnehmer. 

Anhang zum Bundesgesetz vom 1 .  Jul i  1 948, BGB!.  Nr. 1 46, über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen, in  der Fassung der Verordnung vom 25. Oktober 1 954, BGB!.  Nr. 258 .  

B e t r i e b s b e w i l l i g u n g 

Verordnung vom 20. Feber 1 976, BGB!.  Nr. 1 1 6, über die Betriebsbewill igung nach dem Arbeitneh
merschutzgesetz. 

B l e i ·  u n d  Z i n k h ü t t e n  

Verordnung vom 8 .  M ärz 1 923, BG B!. Nr. 1 83 ,  womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in den der Gewerbeordnung unterliegenden Biei- und ZinkhüUen und Zinkweißfabriken 
beschäftigten Personen erlassen werden, in der Fassung der Verordnungen vom 1 4. Dezember 1 973, 
BGB!.  Nr. 39/ 1 974, und vom 29. November 1 976, BGB!. Nr. 696. 

B l e i w a r e n e r z e u g u n g  

Verordnung vom 8 .  M ärz 1 923, BGB! .  Nr. 1 84, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in  gewerblichen Betrieben zur Erzeugung von Bleiverbindungen, Blei legierungen und 
Bleiwaren beschäftigten Personen erlassen werden, i n  der Fassung der Verordnungen vom 1 4. Dezember 
1 973, BGBI .  Nr. 39/ 1 974, und vom 29. November 1 976, BGBI .  Nr. 696. 

B o l z e n s e t z g e r ä t e  

Verordnung vom 20. Feber 1 976, BGBI .  Nr. 1 1 7, über die Verbindlicherklärung von ÖNORM EN für 
Bolzensetzgeräte. 

B r e n n b a r e  F l ü s s i g k e i t e n ; M i n e r a l ö l  

Verordnung vom 7 .  Feber 1 930, BGBI.  Nr. 49, betreffend grundsätzliche Bestimmungen über die 
Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in gewerblichen Betriebsanlagen, in  der Fassung der Verordnung 
vom 30. März 1 966, BGB! .  Nr. 52. 

Verordnung vom 23. Jänner 1 90 1 ,  RGB!. Nr. 1 2, betreffend den Verkehr mit Mineralölen, in der Fas
sung der Verordnung vom 24. August 1 9 1 2, RG BI .  Nr. 1 79.  

Verordnung vom 2 1 .  M ärz 1 975, BGB!.  Nr. 24 1 ,  über das Verwenden von Doppelwandbehältern aus 
Stahl zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten i n  gewerblichen Betriebsanlagen. 

B u c h d r u c k e r e i a r b e i t e n 

Verordnung vom 8. M ärz 1 923, BGB! .  Nr. 1 85 ,  womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit Buch- und Steindruckerei- sowie Schriftgießereiarbeiten 
beschäftigten Personen erlassen werden, in  der Fassung der Verordnungen vom 1 4. Dezember 1 973,  
BGBI .  Nr.  39/ 1 974, und vom 29.  November 1976, BGBI .  Nr.  696. 

B u n d e s b e d i e n s t e t e n s c h u t z  

Bundesgesetz vom 23.  M ärz 1 977, BGB!. Nr. 164, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der in Dienststellen des Bundes beschäftigten Bediensteten (Bundesbediensteten-Schutzgesetz - BSG), 
in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 2. Juni 1 977, BGB!. Nr. 323.  

Verordnung vom 1 3 . Dezember 1 977, BGB! .  Nr. 680, betreffend allgemeine Regelungen des Bundes
bedienstetenschutzes - Allgemeine Bundesbediensteten-Schutzverordnung (ABSV). 

D a m p f k e s s e l  

Artikel 48 des Bundesgesetzes vom 2 1 .  Jul i  1 925, BGB!.  Nr. 277, über die Vereinfachung der Verwal
tungsgesetze und sonstige Maß nahmen zur Entlastung der Verwaltungsbehörden (Verwaltungsentla
stungsgesetz - V. E. G.), in der Fassung des Bundesgesetzes vom 2 1 .  Jänner 1 948, BGBI .  Nr. 55 .  

Bundesgesetz vom 2 1 .  Jänner 1 948, BGBI .  Nr .  55 ,  über die Aufhebung von Rechtsvorschriften des 
Deutschen Reiches auf dem Gebiete des Dampfkesselwesens. 
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Verordnung vom 1 7 . April 1 948, BGB!. Nr. 83, betreffend Dampfkessel, Dampfgefäße, Druckbehäl
ter und Wärmekraftmaschinen ( Dampfkesselverordnung - D KV), in der Fassung der Verordnungen 
vom 2. April 1 957, BGB! .  Nr. 94, vom 22. September 1 972, BGB!.  Nr. 396, vom 7 .  Mai 1 974, BGB! .  
Nr .  383,  vom 27 .  November 1 975, BGB!.  Nr. 626, vom 1 1 . November 1 976, BGB! .  Nr. 657,  und vom 
30. November 1 977, BGB!.  Nr. 596. 

Verordnung vom 29. September 1 949, BGB!. Nr. 264, betreffend Werkstoff- und Bauvorschriften für 
die  Herstellung von Dampfkesseln (W. B. V.), in der Fassung der Verordnungen vom 24. September 1 973, 
BGB!.  Nr. 524, vom 1 0. Jänner 1 977, BGB!.  Nr. 39, vom 2. September 1 977, BGB!.  Nr. 48 1 ,  und vom 
1 9. Dezember 1 978, BGB! .  Nr. 67/ 1 979, sowie der Kundmachung ( Druckfehlerberichtigung) vom 5. April 
1 950, BGB!.  Nr. 1 03 .  

. 

Bundesgesetz vom 27 .  November 1 980, BGB!.  Nr. 559, über die Begrenzung der Emission von 
Dampfkesselanlagen ( Dampfkessel-Emissionsgesetz - D K EG) I )  

D i e n s t n e h m e r s c h u t z v e r o r d n u n g ,  A l l g e m e i n e  

Verordnung vom 1 0. November 1 95 1 ,  BGB!. Nr. 265, über allgemeine Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer (Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung), in der Fas
sung der Verordnungen vom 29. Dezember 1 96 1 ,  BG B!. Nr. 32/ 1 962, vom 1 4. Dezember 1 973, BGB!.  
Nr. 39/ 1 974, vom 20. Feber 1 976, BGB! .  Nr. 1 1 7, und vom 29. November 1 976, BGB!.  Nr. 696, sowie der 
Kundmachung vom 9. Feber 1 965, BGB!.  Nr. 3 1 .  

Verordnung vom 1 3 .  Dezember 1 977, BGB!.  Nr. 680, betreffend allgemeine Regelungen des Bundes
bedienstetenschutzes - Allgemeine Bundesbediensteten-Schutzverordnung (ABSV). 

D r u c k l u f t 

Verordnung vom 25 .  Juli  1 973,  BGB!.  Nr. 50 1 ,  über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft sowie bei Taucherarbeiten ( Druckluft- und Taucherarbeiten-Ver
ordnung). 

D u r c h f ü h r u n g  d e s  A r b e i t n e h m e r s c h u t z e s  

Verordnung vom 30. April 1 973, BGB!. Nr. 253, über Einrichtungen in  den Betrieben für die Durch
führung des Arbeitnehmerschutzes. 

E i s e n - u n d  S t a h l h ü t t e n  

Verordnung vom 3 1 .  März 1 955, BGB!.  Nr. 1 22, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Dienstnehmern in Eisen- und Stahlhüttenbetrieben, in  der Fassung der Verordnungen vom 1 4. Dezember 
1 973, BGB! .  Nr. 39/ 1 974, und vom 29. November 1 976, BGB!.  Nr. 696. 

E l e k t r o t e c h n i k  

Bundesgesetz vom 1 7 .  März 1 965, BGB!.  Nr. 57, über Sicherheitsrnaßnahmen, Normalisierung und 
Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik ( Elektrotechnikgesetz). 

D u r c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  z u m  E l e k t r o t e c h n i k g e s e t z 

Verordnung vom 3 .  Mai 1 965, BG B! .  Nr. 1 4 1 ,  über die Geschäftsführung und Organisation des Elek
trotechnischen Beirates ( 1 .  Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz), in der Fassung der 
8. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz vom 1 4. Mai 1 979, BGB! .  Nr. 254. 

Verordnung vom 22. März 1 967, BGB!. Nr. 1 35, über die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb 
elektrischer Betriebsmittel und Anlagen (2. Durchführu ngsverordnung zum Elektrotechnikgesetz), in der 
Fassung der Verordnungen vom 1 .  Juli  1 969, BGB!.  Nr. 263 (3. Durchführungsverordnung zum Elektro
technikgesetz), vom 1 2. Jul i  1 97 1 ,  BGB!.  Nr. 300 (4. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikge
setz), vom 1 .  Feber 1 974, BGB!.  Nr. 99 (5. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz), vom 
30. September 1 975, BGB! .  Nr. 546 (6. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz), vom 
1 6. M ai 1 977, BGB!. Nr. 305 (7.  Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz), und vom 1 4. Mai 
1 979, BGB!. Nr. 254 (8 .  Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz) I ) ,  sowie der Kundma
chung (Druckfehlerberichtigung) vom 7. Oktober 1 97 1 ,  BGB!.  Nr. 4 1 1 .  

Verordnung vom 1 0. Jänner 1 966, BGB!.  Nr. 5 ,  über die statistische Erfassung von Personenunfällen 
durch elektrischen Strom sowie durch Blitzschlag. 

I) Inkrafttreten am 3 1 .  März 198 1 
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Bundesgesetz vom 6. Feber 1 968, BGB\ .  Nr. 70, über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei 
oder mehrere Bundesländer erstrecken (Starkstromwegegesetz 1 968). 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1 968, BGB\. Nr. 7 1 ,  über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf 
zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken. 

F a c h k e n n t n i s s e  

Verordnung vom 6. Juni 1 975, BGB\ .  Nr. 44 1 ,  über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten. 

F l ü s s i g g a s  

Verordnung vom 8.  März 1 97 1 ,  BGB\.  Nr. 1 39, über den Schutz der Nachbarschaft und der Dienst
nehmer beim Betrieb von Anlagen, in denen Flüssiggas gelagert, abgefüllt oder verwendet wird ( Flüssig
gas-Verordnung). 

Verordnung vom 24. Oktober 1 978,  BGB\.  Nr. 558,  über Ausstattung und Betriebsweise von gewerb
lichen Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen ( Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung). 

G a r a g e n ,  E i n s t e l l p l ä t z e  

Verordnung vom 1 8 . November 1 939, GBIÖ. Nr.  1 447, über Garagen und Einstellplätze, in der Fas
sung des Erlasses vom 1 3 . September 1 944, RAB\. 1 944, Teil I S. 325 .  

G a s  e 

Verordnung vom 1 8. Juli  1 906, RGB\.  Nr.  1 76, mit welcher Vorschriften für die Herstellung, Benüt
zung und Instandhaltung von Anlagen zur Vertei lung und Verwendung brennbarer Gase erlassen werden 
(Gasregulativ), in der Fassung der Verordnungen BGB\ .  Nr. 63/ 1 936 und BGB\ .  Nr. 236/ 1 936 sowie der 
Kundmachung BGB\ .  Nr. 75/ 1 936. 

G e s u n d h e i t l i c h e  E i g n u n g  

Verordnung vom 1 4. Dezember 1 973, BGB\.  Nr. 39/ 1 974, über die gesundheitl iche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten. 

G i f t e ; S u c h t g i f t e  

Kundmachung vom 1 8. September 1 95 1 ,  BGB!.  Nr. 235, über die Wiederverlautbarung des Gesetzes 
über den Verkehr und über die Gebarung mit Gift (Giftgesetz). 

Verordnung vom 20. Dezember 1 928, BGB\.  Nr. 362, über den Verkehr und die Gebarung mit Gift 
(Giftverordnung), in der Fassung der Verordnungen vom 3 .  Dezember 1 934, BGB\ .  1 1  Nr. 392, BGB\ .  
Nr.  1 77 / 1 935,  vom 1 .  Dezember 1 938, GBIÖ. Nr. 5 / 1 939, vom 1 5. März 1 954, BGB\ .  Nr .  54, vom 22. Jul i  
1 958,  BGB\ .  Nr .  2 1 1 ,  und vom 1 6. September 1 968, BGB\.  Nr. 397,  sowie der Kundmachung BGB\.  
Nr. 306/ 1 935 .  

Kundmachung vom 1 8. September 1 95 1 ,  BGB! .  Nr.  234, über d ie  Wiederverlautbarung des  Bundes
gesetzes über den Verkehr und die Gebarung mit Suchtgiften (Suchtgiftgesetz), in der Fassung der Bun
desgesetze vom 24. Juni 1 97 1 ,  BGB\ .  Nr. 27 1 ,  vom 1 1 . Juli 1 974, BGB\ .  Nr. 422, vom 1 4. Dezember 1 977, 
BGB!.  Nr. 532/ 1 978, und vom 3 .  Juli  1 980, BGB! .  Nr. 3 1 9 2). 

Verordnung vom 1 5. Mai 1 979, BGB\ .  Nr. 390, über den Verkehr und die Gebarung mit Suchtgiften 
(Suchtgiftverordnung 1 979), in der Fassung der Verordnung vom 1 6. Oktober 1 980, BGB\ .  Nr. 469 (Sucht
giftverordnungsnovelle 1 980) . 

K ä l t e a n l a g e n  

Verordnung vom 2 1 .  Juli  1 969, BGB\.  Nr. 305, über den Schutz der Dienstnehmer und der Nachbar
schaft beim Betrieb von Kälteanlagen (Kälteanlagenverordnung). 

K r a n e ,  W i n d e n ,  F l a s c h e n z ü g e  

Verordnung vom 1 9. November 1 965, BGB\ .  N r. 1 9/ 1 966, über die Verbindlicherklärung von 
ÖNORMEN für die Errichtung und Prüfung von Kranen, Winden und Flaschenzügen sowie für den 
Betrieb und die Wartung von Kranen. 

') Inkrafttreten zum Teil am I .  Juli  1 98 1  
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M a g n e s i u m l e g i e r u n g e n  
Verordnung vom 6. Juni 1 939, GBIÖ. Nr. 744, über Magnesiumlegierungen und Sicherheitsvorschrif

ten für Magnesiumlegierungen. 

M a s c h i n e n s c h u t z  

Verordnung vom 1 9. Jänner 1 96 1 ,  BGB!. Nr. 43, über Maschinen, die nur mit Schutzvorrichtungen in 
den inländischen Verkehr gebracht werden dürfen ( Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung). 

M e t h a n o l  

Verordnung vom 6. August 1 942, deutsches RGB! .  I S.  498, über die Verwendung von M ethanol in  
Lacken und Anstrichmitteln .  

M i l z b r a n d  

Verordnung vom I .  August 1 922, BGB!.  Nr. 588,  womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der Hi lfsarbeiter gegen Milzbrand erlassen werden. 

S c  h ä d I i n g s b e k ä m p f u  n g 

Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen Stof
fen vom 25. März 1 93 1 ,  deutsches RG B!.  I S. 83, in der Fassung der Verordnungen vom 29. November 
1 932, deutsches RGB! .  I S. 539, vom 6. Mai 1 936, deutsches RG B!.  I S.  444, und vom 6. April 1 943 , deut
sches RGB!.  I S. 1 79, sowie der Gewerbeordnung 1 973,  BGB!.  Nr. 50/ 1 974. 

Verordnung über die Verwendung von Phosphorwasserstoff zur Schädlingsbekämpfu ng vom 6. April 
1 936, deutsches RGB\ .  I S.  360, in  der Fassung der Verordnung vom 1 5 . August 1 936, deutsches RG B!. I 
S. 633. 

Verordnung über den Gebrauch von Äthylenoxyd zur Schädlingsbekämpfung vom 25. August 1 938, 
deutsches RGB!. I S. 1 058,  i n  der Fassung der Verordnung vom 2. Feber 1 94 1 ,  deutsches RGB!.  I S.  69. 

Verordnung über den Gebrauch von Tritox (Trichloracetonitril) zur Schädlingsbekämpfung vom 
2. Feber 1 94 1 ,  deutsches RG B!. I S.  72.  

S c h l e i f k ö r p e r  

Verordnung vom 23 .  Jänner 1 969, BGB!.  Nr. 8 1 ,  über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für 
Schleifkörper. 

S i c h e r h e i t s f i l m e  

Bundesgesetz vom 9. November 1 966, BGB!.  Nr.  264, über den gewerbsmäßigen Verkehr mit Lauf
bildfi lmen (Sicherheitsfilmgesetz). 

Verordnung vom 2 1 .  Dezember 1 966, BGB! .  Nr. 34/ 1 967, über die Voraussetzungen der Anerken
nung als Sicherheitsfilm, das Prüfungsverfahren und die Kennzeichnung von Laufbildsicherheitsfilmen 
(Sicherheitsfilmverordnung). 

S i c h e r h e i t s g ü r t e l  

Verordnung vom 25.  Juli  1 973,  BGB! .  Nr. 502, über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
Sicherheitsgürtel und Zubehör. 

S p r e n g w e s e n  

Verordnung vom 1 9. Mai 1 899, RGB!. Nr. 95, mit welcher Anordnungen betreffend den Verkehr mit 
sprengkräftigen Zündungen erlassen werden. 

Bundesgesetz über Schieß- und Sprengmiuel (Schieß- und Sprengmiuelgesetz), BGB!.  Nr. 1 96/ 1 935,  
in  der Fassung des Artikels I der Verordnung GB1Ö. Nr.  483 / 1 938, des Gesetzes GBIÖ. Nr. 227/ 1 939, der 
Verordnung vom 1 9 .  Jänner 1 942, deutsches RGB! .  I S.  37, und der Bundesgesetze vom 30. Oktober 1 959, 
BGB! .  Nr. 232, vom 20. M ärz 1 973,  BGB!. Nr. 169, vom 22. Jänner 1 975,  BGB! .  Nr. 92, und vom 23.  Feber 
1 979, BGB! .  Nr. 209. 

Verordnung BGB! .  Nr. 204/ 1 93 5  zur Durchführung des I. Hauptstückes des Schieß- und Sprengmit
teigesetzes, BG B!. N r. 1 96/ 1 935 (Schieß- und Sprengmiuelmonopolsverordnung), in  der Fassung der 
Artikel 1 1 1  und IV der Verordnung GBIÖ. Nr. 483 / 1 938,  und des Bundesgesetzes vom 23. Feber 1 979, 
BGB!.  Nr. 209. 
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Verordnung vom 7. Jänner 1 954, BGB\. Nr. 77, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer bei der Ausführung von Sprengarbeiten, in  der Fassung der Verordnungen vom 1 2. M ärz 
1 965, BGB\. Nr. 77, und vom 6. Juni 1 975, BGB\.  Nr. 44 1 .  

S t e i n b r ü c h e  

Verordnung vom 25 .  Oktober 1 955, BGB\.  Nr. 253, über den Schutz der Dienstnehmer und der 
Nachbarschaft beim Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei H aldenab
tragungen. 

S t r a h l e n s c h u t z  

Bundesgesetz vom 1 1 . Juni 1 969, BGB\.  Nr. 227, über Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisierende 
Strahlen (Strahlenschutzgesetz). 

Verordnung vom 1 2. Jänner 1 972, BGB\.  Nr. 47, über Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer N achkommenschaft vor Schäden durch ionisierende 
Strahlen (Strahlenschutzverordnung). 

T h o m a s m e h l  

Verordnung über die Herstellung, Verpackung, Lagerung und Einfuhr von Thomasmehl vom 
30. J änner 1 93 1 ,  deutsches RGB\.  I S.  1 7, in der Fassung der Verordnung vom 30. September 1 93 1 ,  deut
sches RGB\. I S. 525 (GBlÖ. Nr. 1 436/ 1 939) und der Verordnung vom 1 4. Dezember 1 973, BGB\.  Nr. 39/ 
1 974. 

Z e l l u l o i d  

Verordnung vom 1 5 . Jul i  1 908, RGB\. Nr. 1 63,  betreffend den Verkehr mit Zelluloid, Zelluloidwaren 
und Zelluloidabfällen, in  der Fassung des § 46 Z. 20 des Schieß- und SprengmiUelgesetzes, BGB\.  
Nr.  1 96/ 1 935, in geltender Fassung, und der Gewerbeordnung 1 973, BGB\.  Nr. 50/ 1 974. 

Verwendungsschutz 

A l l g e m e i n e s  b ü r g e r l i c h e s  G e s e t z b u c h  

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, vor allem Zweiter Teil, 1 7 . und 26. Hauptstück sowie Dritter 
Teil ,  4. Hauptstück. 

A n g e s t e l l t e  
Bundesgesetz vom 1 1 . Mai 1 92 1 ,  BGB\.  Nr. 292, über den Dienstvertrag der Privatangestel lten 

(Angestelltengesetz), in  der Fassung der Bundesgesetze BGB\.  Nr. 229/ 1 937 vom 25. Juli 1 946, BGB\ .  
Nr. 1 74, vom 3. Jul i  1 947, BGB\ .  N r. 1 59, vom 2 1 .  M ai 1 958, BGB\.  Nr .  1 08, vom 1 8. November 1 959, 
BGB\.  Nr. 253, vom 30. Juni 1 97 1 ,  BGB\.  Nr. 292, vom 3 . Juli  1 975, BGB\.  N r. 4 1 8, vom 7 .  Juli 1 976, 
BGB\.  Nr. 390, und vom 23. Feber 1 979, BGB\. N r. 1 07, sowie der Kundmachung (Druckfehlerberichti
gung) vom 7 .  Oktober 1 97 1 ,  BGB\.  Nr. 4 1 1 .  

A r b e i t e r a b f e r t i g u n g 

Bundesgesetz vom 23.  Feber 1 979, BGB\.  Nr. 1 07, mit dem Abfertigungsansprüche für Arbeiter 
geschaffen sowie das Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das Vertragsbedienstetengesetz und 
das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert werden (Arbeiter-Abfertigungsgesetz). 

A r b e i t s v e r f a s s u n g 

Bundesgesetz vom 1 4. Dezember 1 973, BGB\.  Nr. 22/ 1 974, betreffend die Arbeitsverfassung 
( Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG), in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 1 . Juni 1 975, BGB\ .  
N r. 360, vom 7. Juli 1 976, BGB\ .  N r. 387, und vom 1 1 . Oktober 1 978, BGB\ .  Nr. 5 1 9, sowie der Kundma
chung vom 2. Feber 1 979, BGB\.  Nr. 47. 

D u r c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  z u m  A r b e i t s v e r f a s s u n g s g e s e t z  

Verordnung vom 22.  Mai 1 974, BGB\.  Nr. 3 1 9, über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
zum Betriebsrat, Zentralbetriebsrat und Jugendvertrauensrat sowie die Bestel lung und Tätigkeit von 
Wahlkommissionen und Wahlzeugen ( Betriebsrats-Wahlordnung 1 974 - BRWO 1 974). 
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Verordnung vom 24. Juni 1 974, BGB\.  Nr. 354, mit der die Geschäftsführung der Einigungsämter, 
des Obereinigungsamtes und der Schl ichtungsstellen geregelt wird (Einigungsamts-Geschäftsordnung 
1 974 - EA-Geo 1 974), in der Fassung der Verordnu ng vom 27. Oktober 1 975, BGB! .  Nr. 56 1 .  

Verordnung vom 24. Juni 1 974, BGB! .  Nr. 355 ,  über die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen-, 
Betriebshaupt)versammlung, des Betriebsrates, des Betriebsausschusses, der Betriebsräteversammlung, 
des Zentralbetriebsrates, der Jugendversammlung und des Jugendvertrauensrates (Betriebsrats
Geschäftsordnung 1 974 - B RGO 1 974), in der Fassung der Kundmachung vom 3. Juli  1 975, BGB! .  
N r. 381  (Druckfehlerberichtigung). 

A r b e i t s z e i t  

Bundesgesetz vom 1 1 .  Dezember 1 969, BG B! .  Nr. 46 1 ,  über die Regelung der Arbeitszeit (Arbeitszeit
gesetz), in der Fassung der Bundesgesetze vom 16 .  Juni 1 97 1 ,  BGB! .  Nr. 238,  und vom 2 8 .  November 
1 974, BGB! .  Nr. 2/ 1 975 .  

Bundesgesetz vom 1 1 . Dezember 1 969, BGB! .  Nr .  462, mi t  dem Arbeitszeitvorschriften abgeändert 
und ergänzt werden. 

Verordnung vom 1 0. Dezember 1 974, BGB!.  Nr. 799, mit der die Wochendienstzeit bestimmter 
Bedienstetengruppen im Bundesdienst verlängert wird. 

Verordnung vom 1 2. August 1 975, BGB!. Nr. 46 1 ,  über das Fahrtenbuch (Fahrtenbuchverordnung -
FahrtbV). 

Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR), BGB! .  Nr. 5 1 8/ 1 975.  

B e t r i e b s r ä t e  

siehe Arbeitsverfassungsgesetz und Durchführungsvorschriften .  

E n t g e l t f o r t z a h l u n g 

Bundesgesetz vom 26. Juni 1 974, BGB! .  Nr. 399, über die Fortzahlung des Entgelts bei Arbeitsverhin
derung durch Krankheit ( Unglücksfall), Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (Entgeltfortzahlungsgesetz -
E FZG), in der Fassung der Bundesgesetze vom 28. November 1 974, BGB! .  Nr. 775 (3 1 .  Novelle zum 
ASVG), vom 1 7. November 1 977, BGB\.  Nr. 62 1 ,  und vom 16. Dezember 1 978, BGB! .  Nr. 664, und vom 
1 5 . Dezember 1 980, BGB! .  Nr. 58 1 ') .  

G e w e r b e o r d n u n g  

Bundesgesetz vom 29. November 1 973, BGB! .  Nr. 50/ 1 974, mit dem Vorschriften über die Ausübung 
von Gewerben erlassen werden (Gewerbeordnung 1 973 - GewO 1 973), § 376 Z. 47 Abs. I bis 4. 

I n v a l i d e n e i n s t e l l u n g  

Bundesgesetz vom 1 1 . Dezember 1 969, BG B! .  Nr. 22/ 1 970, über die Einstel lung und Beschäftigung 
I nvalider ( Invalideneinstellungsgesetz 1 969), in der Fassung der Bundesgesetze vom 20. Juni 1 973, BGB!.  
N r. 329, vom 26. Juni 1 974, BGB! .  Nr. 399, vom 23.  Jänner 1 975, BGB\.  Nr. 96, und vom 23 .  Feber 1 979, 
BGB\. Nr. 1 1 1 . 

K i n d e r - u n d J u g e n d s c h u t z 

Bundesgesetz vom I .  Jul i  1 948, BGB!.  Nr. 1 46, über die Beschäftigung von Kindern und Jugendli
chen, in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 3 . Feber 1 952, BGB! .  N r. 45, vom 3 1 .  März 1 955, BGB! .  
N r. 70,  vom 5 .  April 1 962, BGB! .  Nr. 1 1 3,  vom 1 1 . Dezember 1 969, BGB\ .  Nr.  462, und vom 20. Juni 1 973, 
BGB!. N r. 33 1 ,  sowie des § 380 Abs .  1 der Gewerbeordnung 1 973 und der Bundesgesetze vom 7 .  Juli  
1 976, BGB! .  Nr. 390, und vom 23.  Feber 1 979, BGB! .  Nr. 1 1 0, sowie des Abschnittes II  des Anhanges, in 
der Fassung der Verordnung vom 25. Oktober 1 9 54, BGB\ .  Nr. 258 .  

K o l l e k t i v v e r t r a g s w e s e n ,  M i n d e s t l o h n t a r i f e u n d  B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n  

siehe Arbeitsverfassungsgesetz. 

J )  Außerkrafttreten mit Ablauf des 3 1 .  Dezember 1 98 1  
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M u t t e r s c h u t z  

Kundmachung vom 1 7 . April 1 979, BGBI.  Nr. 22 1 ,  mit der das Bundesgesetz über den M utterschutz 
( M utterschutzgesetz) wiederverlautbart wird,  in der Fassung der Kundmachungen vom 20. August 1 980, 
BGBI .  Nr. 409, und vom 9. Dezember 1 980, BGBI .  Nr. 577 ( Druckfehlerberichtigung). 

N a c h t a r b e i t  d e r  F r a u e n  

Bundesgesetz vom 25 .  Juni 1 969, BGBI .  Nr. 237, über die Nachtarbeit der Frauen, i n  der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 30. Mai 1 972, BGBI .  Nr. 235 .  

P r i v a t - K r a f t w a g e n f ü h r e r  

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1 928, BGBI .  Nr. 359, über die Regelung des Dienstverhältnisses der 
Privatkraftwagenführer ( Privat-Kraftwagenführergesetz), in der Fassung der Bundesgesetze vom 25. Juli 
1 946, BGBI .  Nr. 1 74, vom 16. Dezember 1 964, BGBI. Nr. 3 1 3, und vom 7. Juli  1 976, BGBI .  Nr. 390. 

S o n n - u n d  F e i e r t a g s r u h e  

Kundmachung vom 1 8 . Juni 1 957, BGBI .  Nr. 1 53,  über die Wiederverlautbarung des Feiertagsruhe
gesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 28. Juni 1 967, BGBI .  Nr. 264 (von der Strafsanktion des 
§ 376 Z. 47 der GewO 1 973 mitumfaßt). 

T e  i I z e i t b e s c h ä f t  i g u n  g 

Bundesgesetz vom 3 .  Juli 1 975, BGBI .  Nr. 4 1 8, über die E inbeziehung von teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmern in das Angestelltengesetz und in das Gutsangestelltengesetz. 

U r l a u b  

Bundesgesetz vom 7 .  Juli 1 976, BGBI .  Nr. 390, betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes 
und die E inführung einer Ptlegefreistellung. 

Bundesgesetz vom 1 1 . Mai 1 92 1 ,  BG BI .  N r. 292, über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz), in der Fassung der Bundesgesetze BGBI .  Nr. 229/ 1 937, vom 25. Juli 1 946, BGBI .  
Nr. 1 74, vom 3 .  Jul i  1 947, BGBI .  Nr .  1 59, vom 2 1 .  Mai  1 958, BGBI .  Nr. 1 08, vom 1 8. November 1 959, 
BGBI .  Nr. 253, vom 30. Juni 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 292, vom 3. Juli 1 975, BGBI .  Nr. 4 1 8, und vom 7 .  Jul i  1 976, 
BGBI .  Nr. 390, sowie der Kundmachung ( Druckfehlerberichtigung) vom 7. Oktober 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 4 1 1 .  

Sonstige Vorschriften 

A r b e i t e r k a m m e r n 

B undesgesetz vom 1 9. Mai 1 954, BGBI .  Nr. 1 05, über die Kammern für Arbeiter und Angestellte und 
den Österreichischen Arbeiterkammertag (Arbeiterkammergesetz - AKG), in  der Fassung der Bundesge
setze vom 6. April 1 960, BGBI .  Nr. 89, vom 7. Jul i  1 965, BGBI .  Nr. 236, vom 1 1 . Dezemlber 1 968, BGBI .  
Nr.  25/ 1 969, vom 1 9. Dezember 1 970, BGBI .  Nr .  5/ 1 97 1 ,  vom 3 .  Jul i  1 973, BGBI .  Nr. 380, vom 
1 7 . November 1 977, BGBI .  Nr. 622, vom 1 1 . Oktober 1 978, BGB!.  Nr. 5 1 9, und vom 1 7 . Dezember 1 979, 
BGB! .  Nr. 5 5 1 ,  sowie der Kundmachungen vom 2. Feber 1 979, BGBI .  Nr. 47, und vom 22. November 
1 979, BGB! .  Nr. 482. 

A u s l ä n d e r b e s c h ä f t i g u n g  

Bundesgesetz vom 20. März 1 975,  BGBI .  Nr. 2 1 8, mit dem die Beschäftigung von Ausländern gere
gelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz - AusI BG). 

B e r u f s a u s b i l d u n g  

Bundesgesetz vom 26. März 1 969, BGBI .  Nr. 1 42, über die Berufsausbildung von Lehrl ingen ( Berufs
ausbi ldungsgesetz), in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 4. Dezember 1 973, BGBI .  Nr. 22/ 1 974 
( Arbeitsverfassungsgesetz), vom 26. Juni 1 974, BG BI. Nr. 399 ( E ntgeltfortzahlungsgesetz), vom 1 1 . Juli 
1 974, BGB!. Nr. 475, und vom I .  März 1 978, BGBI. Nr. 232.  

D u r c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  z u m  B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z  

Verordnung vom 14 .  Mai 1 975, BGBI .  Nr. 268, mit der die Lehrberufsl iste erlassen wird, in  der Fas
sung der Verordnung vom 1 9 . Juni 1 980, BGB!.  Nr. 262. 
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Verordnungen, mit denen Ausbildungsvorschriften für Lehrberufe erlassen und geändert wurden : 
BGBI .  Nr. 1 90/ 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 73, 74, 75, 1 1 6, 1 7 1 , 299, 300, 430, 43 1 , 432/ 1 972, BGB\ .  Nr. 276, 49 1 ,  
492/ 1 973,  BGBI. Nr. 1 7 1 , 696/ 1 974, BG B\ .  Nr. 347, 497, 547, 593/ 1 975, BGB\. Nr. 95, 1 40, 5 1 0, 533/ 1 976, 
BGBI .  Nr. 68, 253/ 1 977, BGBI.  Nr. 35/ 1 978, BGBI .  Nr. 29 1 / 1 979, BGBI. Nr. 1 5, 277, 386, 387/ 1 980 
sowie der Kundmachung BGBI.  Nr. 1 42/ 1 973 ( Druckfehlerberichtigung). 

E i s e n b a h n  

Bundesgesetz vom 1 3 . Feber 1 957, BGBI.  Nr. 60, über das Eisenbahnwesen ( Eisenbahngesetz 1 957), 
in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 7. Apri l 1 963, BGBI. Nr. 1 1 3,  vom 1 2. Dezember 1 969, BGB\ .  
Nr .  20/ 1 970, vom 8.  Jul i  1 97 1 ,  BGB\ .  Nr .  274 (Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 97 1 ), und vom 1 0. Juni 
1 976, BGB\. Nr. 305, sowie der Kundmachung vom 1 4. Juli  1 975, BGB\. Nr. 422.  

Verordnung vom 2 .  September 1 957, BG B\ .  Nr .  2 1 4, über die Straßenbahnen (Straßenbahnverord
nung 1 957). 

Verordnung vom 26. Juni 1 957, BGB\ .  N r. 1 99, über die Beförderung von Personen, die mit übertrag
baren Krankheiten behaftet oder solcher Krankheiten verdächtig sind. 

E m i s s i o n e n  

Verordnung vom 23.  Juni  1 975, BGBI.  Nr. 437, über die Begrenzung der Emission von Trichloräthy
len und Tetrachloräthylen aus Chemischreinigungsmaschinen. 

Verordnung vom 1 1 . Juni 1 976, BGB\. Nr. 378, über die Begrenzung von Emissionen aus Aufberei
tungsanlagen für bituminöses M ischgut. 

E n e r g i e e i n s p a r u n g  

Vereinbarung vom 1 4. August 1 980, BGB\. Nr. 35 1 ,  gemäß Art. 1 5 a  B-VG über die Einsparung von 
E nergie. 

G e w e r b e o r d n u n g  

Bundesgesetz vom 29. November 1 973, BGBI .  Nr. 50/ 1 974, mit dem Vorschriften über die Ausübung 
von Gewerben erlassen werden (Gewerbeordnung 1 973 - GewO 1 973), in der Fassung der Bundesge
setze vom 1 1 . April 1 975,  BGBI .  Nr. 259, vom 6. Mai 1 976, BGBI .  Nr. 253, und vom I .  März 1 978, BGBI.  
N r. 233, sowie der Kundmachung vom 1 9. Juli  1 978, BGB\ .  Nr. 379.  

G l e i c h b e h a n d l u n g  

Bundesgesetz vom 23. Feber 1 979, BG B\ .  Nr. 1 08 ,  über die Gleichbehandlung von Frau und Mann 
bei Festsetzung des Entgelts (Gleichbehandlungsgesetz). 

H a n d e l s k a m m e r n  

Bundesgesetz vom 24. Juli  1 946, BGBI .  Nr. 1 82, betreffend die Errichtung von Kammern der gewerb
l ichen Wirtschaft (Handelskammergesetz - H KG), zuletzt geändert durch die 6.  H andelskammergesetz
novelle, BGB\ .  Nr. 570/ 1 979. 

I n s o l v e n z - E n t g e l t s i c h e r u n g  

Bundesgesetz vom 2.  Juni 1 977, BGB\ .  Nr. 324, über die Sicherung von Arbeitnehmeransprüchen im 
Fal le  der I nsolvenz des Arbeitgebers ( lnsolvenz- Entgeltsicherungsgesetz - I ESG), in  der Fassung der 
Bundesgesetze vom 23.  Feber 1 979, BGB\ .  Nr .  1 07,  und vom 1 5 . Dezember 1 980, BGBI.  Nr.  580 .  

K r a f t f a h r w e s e n  

Bundesgesetz vom 23.  Juni  1 967, BGBI .  Nr. 267, über das Kraftfahrwesen ( Kraftfahrgesetz 1 967), in  
der  Fassung der  Bundesgesetze vom 8 .  Ju l i  1 97 1 ,  BGBI .  Nr .  285 ,  vom 3 .  M ai 1 974, BGB\ .  Nr. 286, vom 
7 .  Juli 1 976, BGB\ .  Nr. 352, vom 30. November 1 977, BGBI. Nr. 6 1 5 4), und vom 23. Feber 1 979, BGB\ .  
Nr. 209, sowie der Kundmachung vom 22. Juli  1 970, BGBI .  Nr .  240. 

Verordnung vom 30. November 1 967, BGB\ .  Nr. 399, über die Durchführung des Kraftfahrgesetzes 
1 967 ( Kraftfahrgesetz- Durchführungsverordnung 1 967, in der Fassung der Verordnungen vom 2 1 .  Feber 
1 968, BGB\ .  Nr. 77, vom 1 9. Juni 1 968, BGB\.  Nr. 204, vom 20. Dezember 1 97 1 ,  BG B\.  Nr. 476, vom 

4) I nkrafttreten z. T. am l .  Jänner 1 982 
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28 .  April 1 972, BGBI .  N r. 1 77,  vom 26. Juli  1 972, BGBI .  Nr. 356, vom 22. Jul i  1 975, BGBI .  Nr.  450, vom 
7 .  Juli 1 977, BGBI. Nr. 396, vom 2. Juni 1 978, BGBI .  Nr. 279, und vom 1 2. M ärz 1 980, BGBI .  Nr. 2 1 5  
sowie der Kundmachungen vom 30. Juli  1 970, BGBI .  Nr. 256, vom 30. Jul i  1 970, BGBI .  Nr. 257,  und vom 
28. Mai 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 20 1 .  

Verordnung vom 1 4. Dezember 1 967, BGBI .  Nr. 400, über Kraftfahrzeuge und Anhänger zur Beför
derung gefährlicher, entzündbarer Flüssigkeiten und über den Verkehr mit solchen Fahrzeugen (Tank
fahrzeugverordnung 1 967), in der Fassung der Verordnung vom 29. April 1 980, BGBI .  Nr. 20 1 .  

M a ß - u n d  E i c h w e s e n  

Bundesgesetz vom 5 .  Juli  1 950, BGBI .  Nr. 1 52 ,  über das Maß- und Eichwesen (Maß- und Eichge
setz), in  der Fassung des Bundesgesetzes vom 20. März 1 973, BGBI .  Nr. 1 74, sowie der K undmachungen 
vom 29. Jänner 1 957, BGBI .  Nr. 40, und vom 8. November 1 973, BGBI .  Nr. 56 1 (Druckfehlerberichti
gung). 

N o r m e n w e s e n  

Bundesgesetz vom 1 6. Juni 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 240, über das Normenwesen (Normengesetz 1 97 1 ). 

S o z i a l v e r s i c h e r u n g  

Bundesgesetz vom 9. September 1 955, BGBI .  N r. 1 89, über die Allgemeine Sozialversicherung (Allge
meines Sozialversicherungsgesetz - ASVG), zuletzt geändert durch die 35. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBI .  Nr. 585/ 1 980. 

S t r a ß  e n v e r  k e h r  s v o r  s c h r i ft e n 

Bundesgesetz vom 6. Juli 1 960, BGBI .  Nr. 1 59, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen 
werden (Straßenverkehrsordnung 1 960), in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 5 . Juli 1 964, BGBI .  
Nr. 204, vom 1 4. Jul i  1 965, BGBI .  Nr. 229, vom 22.  Mai 1 969, BGBI .  Nr .  209, vom 8 .  Ju l i  1 97 1 ,  BGBI .  
Nr.  274 (Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 97 1 ), vom 1 4. Dezember 1 973, BGBI .  Nr .  2 1 / 1 974, vom 3. Jul i  
1 975, BGBI .  Nr .  402, vom 7. Jul i  1 976, BGBI .  Nr .  4 1 2, vom 2. Feber 1 977, BGBI .  Nr. 1 1 5, vom 30. Novem
ber 1 977, BGBI .  Nr. 6 1 6, und vom 23. Feber 1 979, BGB! .  Nr. 209, sowie der Kundmachungen vom 
1 3 . August 1 963, BGBI .  Nr. 228, vom 3. Mai 1 968, BGBI .  Nr. 1 63, vom 2.  August 1 973,  BGBI .  Nr. 405, 
und vom 28. September 1 976, BGBI .  Nr. 576. 

Verordnung vom 26. Feber 1 966, BGB!. Nr. 83, über Straßenverkehrszeichen (Straßenverkehrszei
chenverordnung), in der Fassung der Verordnungen vom 1 6. September 1 969, BGBI .  Nr. 340, und vom 
7.  Dezember 1 976, BGB! .  Nr. 703, sowie der Kundmachung vom 3. April 1 979, BGB! .  Nr. 1 68 .  

T r a n s p o r t v o r s c h r i f t e n  

Kundmachung vom 23. März 1 967, BGBI.  N r. 1 37 ,  betreffend die Anlage I zum I nternationalen 
Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CI M) [Vorschriften über die von der Beförderung 
ausgeschlossenen oder bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Stoffe und Geg(:nstände ( R IO)], 
in der Fassung der Kundmachungen, BGB!.  Nr. 375 / 1 967, 1 8 1 1 1 973,  534/ 1 973, 483 / 1 975, 327/ 1 977, 
483 / 1 978 und 79/1 980 sowie der Ziffer 2 des in  BGBI .  Nr. 747/ 1 974 kundgemachten Protokolls I der 
Diplomatischen Konferenz für die Inkraftsetzung der C I M  und C I V  1 970, BGBI .  Nr. 744 / 1 974. 

Bundesgesetz vom 23. Feber 1 979, BG BI .  Nr. 209, über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße und über eine Änderung des Kraftfahrgesetzes 1 967 und der Straßenverkehrsordnung 1 960 
(GGSt). 

Verordnung vom 5.  September 1 979, BGBI .  N r. 402, über die Ausnahme von im Kleinverteilerver
kehr üblichen Mengen gefährl icher Stoffe vom GGSt ( I .  Mindestmengenausnahmeverordnung) '). 

Verordnung vom 5 .  September 1 979, BGBI .  Nr. 403, über die Ausbildung der Lenker von Kraftfahr
zeugen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verordnung vom 25. April 1 980, BGB!. Nr. 200, über die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verordnung vom 9. Mai 1 980, BGBI .  Nr. 205, über Verpackungen und Versandstücke zur Beförde
rung gefährlicher Güter auf der Straße ( I .  Ausnahmeverordnung). 

' )  Außerkrafttreten m it Ablauf des 30. J uni 198 1 
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Verordnung vom 1 3 .  M ai 1 980, BGBI.  Nr. 206, über Ausnahmen vom Anwendungsbereich der GGSt 
(2. Ausnahmeverordnung), in der Fassung der Verordnung vom 7. November 1 980, BGBI .  Nr. 5 16 
( I .  Novelle zur 2. Ausnahmeverordnung). 

Verordnung vom 9. Mai 1 980, BGBI .  Nr. 207, über Änderung der Kennzeichnungsvorschriften des 
ADR (3. Ausnahmeverordnung). 

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR), BGBI. N r. 522/ 1 973, in der Fassung der Kundmachungen BGBI. Nr. 523/ 1 973 , 377/ 1 974, 
249 / 1 975, 250/ 1 975, 25 1 / 1 975, 26 1 / 1 975, 522/ 1 975,  352/ 1 978, 353/ 1 978, 354/ 1 978, 520/ 1 978 und 
404/ 1 980. 

Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR), BGBI .  Nr. 5 1 8/ 1 975 .  

V e r f a s s u n g  

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1 929, BGBI .  Nr. 1 /  1 930 in geltender Fassung (siehe 
insbesondere Bundes-Verfassungsgesetznovel le 1 974, BGBI. Nr. 444). 

Bundesverfassungsgesetz vom 2. Juni 1 948, BGBI .  Nr. 1 39, betreffend die Zuständigkeit des Bundes 
auf dem Gebiete des Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und AngesteUtenschutzes und der Berufsvertre
tung. 

V e r w a l t u n g  

Kundmachung vom 23.  M ai 1 950, BGBI.  Nr. 1 72, über die Wiederverlautbarung von Rechtsvor
schriften auf dem Gebiete des Verwaltungsverfahrens, in der Fassung der Bundesgesetze vom 26. Juni 
1 958,  BGBI.  Nr. 1 29 ( Finanzstrafgesetz), vom 1 8. M ärz 1 959, BGBI.  Nr. 92 ( EGVG.-Novelle), vom 
30. Oktober 1 959, BGBI .  Nr. 23 1 ,  vom 26. Oktober 1 960, BGBI.  Nr. 2 1 8, vom 4. Jul i  1 963, BGBI.  Nr. 1 75 
(Strafgesetznovelle 1 963), vom 4. November 1 964, BGBI.  Nr. 275,  vom 27. Jänner 1 968, BGBI .  Nr. 45, 
vom 27. März 1 969, BGBI. Nr. 1 43 ( EGVG.- Novelle 1 969), vom l .  Juli 1 970, BGBI .  Nr. 224, vom 1 2 . M ai 
1 97 1 ,  BGBI.  Nr. 1 93, vom 8 .  Juli 1 97 1 ,  BGBI.  Nr. 275, vom 8. November 1 973, BGBI .  Nr. 569, vom 
1 1 . Juli 1 974, BGBI. Nr. 422 (Strafrechtsanpassungsgesetz), vom 2. Feber 1 977, BGBI .  Nr. 1 0 1 ,  vom 
27. April 1 977, BG BI. N r. 232, vom I .  Feber 1 978,  BG BI. N r. 1 1 7 ,  und vom 16. März 1 978, BG BI. N r. 248, 
sowie der Kundmachung vom 23. April 1 976, BGBI.  Nr. 1 88.  

Verordnung vom 3 1 .  Jul i  1 95 1 ,  BGBI.  Nr. 2 1 9, über die bei der Handhabung der Verwaltungsverfah
rensgesetze zu verwendenden Formulare (Verwaltungsformularverordnung 1 95 1 ), in der Fassung der Ver
ordnungen vom 24. August 1 97 1 ,  BGBI.  Nr. 349, vom 2. Mai  1 972, BGBI .  Nr. 1 53 ,  und vom 2 1 .  Juni 1 977, 
BG BI .  N r. 366. 

Verordnung vom 6. Feber 1 968, BGBI .  Nr. 53,  über die Verwaltungsabgaben in den Angelegenheiten 
der Bundesverwaltung und über die Art ihrer Einhebung bei den Bundesbehörden ( Bundes-Verwaltungs
abgabenverordnung 1 968), in der Fassung der Verordnungen vom 2 1 .  Dezember 1 97 1 ,  BGBI .  N r. 3/ 1 972, 
vom 26. Apri l 1 973, BGBI. Nr. 200, vom 1 0. November 1 975, BGBI. Nr. 575,  und vom 20. Feber 1 979, 
BGBI .  Nr. 80, sowie der Kundmachungen vom 9.  Mai 1 968, BGBI.  Nr. 168, und vom 3. September 1 970, 
BGBI .  Nr. 284. 

Internationale Übereinkommen der Internationalen Arbeitskonferenz, die von Österreich ratifiziert wurden 

Übereinkommen ( Nr. 4) über die Nachtarbeit der Frauen, BGBI .  Nr. 226/ 1 924. 

Übereinkommen ( Nr. 5) über das M indesta1ter für die Zulassung von Kindern zur gewerblichen 
Arbeit, BGBI.  Nr. 279/ 1 936. 

Übereinkommen ( Nr. 6) über die Nachtarbeit der Jugendlichen im Gewerbe, BGBI .  Nr. 226/ 1 924. 

Übereinkommen ( Nr. 1 3) über die Verwendung von Bleiweiß zum Anstrich, BGBI .  Nr. 226/ 1 924. 

Übereinkommen ( Nr. 26) über die Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlohntari-
fen,  BGBI.  Nr. 293/ 1 974. 

Übereinkommen ( N r. 33) über das Alter für die Zulassung von Kindern zu nichtgewerbl ichen Arbei
ten, BG BI.  Nr. 280/ 1 936. 
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Übereinkommen ( Nr. 8 1 )  über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und H andel, BGBI.  N r. 225 / 1 949. 

Übereinkommen ( Nr. 89) über die Nachtarbeit der Frauen im Gewerbe, BGBI .  Nr. 229 / 1 950. 
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Übereinkommen ( Nr. 1 02) über die M indestnormen der Sozialen Sicherheit, BGBI .  Nr. 33/ 1 970 
(Teile 1 1 , IV, VII und V I I I) .  

Übereinkommen ( Nr. 1 03) über den M utterschutz ( Neufassung vom Jahre 1 952), BGBI .  Nr. 3 1 / 1 970, 
in  der Fassung der Kundmachung vom 3 .  September 1 970, BGBI .  Nr. 284 ( Druckfehlerberichtigung). 

Übereinkommen ( Nr. 1 3 5) über Schutz und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter im Betrieb, 
BGBI .  Nr. 88/ 1 974. 

Übereinkommen ( Nr. 1 44) über dreigliedrige Beratungen zur Förderung der Durchführung interna
tionaler Arbeitsnormen, BG BI. N r. 238/ 1 979. 

Sicherheitstechnische und arbeitshygienische Richtlinien und Grundsätze für den Arbeitnehmerschutz 

Ä r z t l i c h e  U n t e r s u c h u n g e n  

Grundsätze und organisatorische H inweise für die Durchführung ärztlicher Untersuchungen gemäß 
der Verordnung über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten, BGBI .  
Nr. 39/ 1 974, Erlaß des  Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 24.  Jänner 1 975,  
ZI .  6 1 .730/2-4/ 1 975, kundgemacht in den Amtl ichen Nachrichten dieses Bundesministeriums, XXX I .  
Jahrgang, Nr. 4 vom 30.  April 1 975 .  

Änderungen und Ergänzungen der Grundsätze betreffend die Untersuchung lärmgefährdeter Arbeit
nehmer, Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 27. November 1 976, 
Z I .  6 1 .730/28-4/ 1 976, kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums, XXX I I I . 
Jahrgang, Nr. 2 vom 28.  Feber 1 977. 

Untersuchung von Arbeitnehmern, die der Einwirkung besonders belastender H itze ausgesetzt sind ; 
Beurtei l ung raumklimati scher Verhältnisse, Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 
1 9. Juni 1 975, ZI. 6 1 .7 1 0/5-4/ 1 975,  kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesmin iste
riums, X X X I .  Jahrgang, Nr. 9 vom 30. September 1 975 .  

Ärztliche Untersuchungen bei  Einwirkung durch Aluminiumstaub, Erlaß des  Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung vom 1 8 . Jänner 1 977, ZI .  6 1 .02 1 / 1 -4/ 1 977, kundgemacht in den Amtlichen Nach
richten dieses Bundesministeriums, X X X I I I .  Jahrgang, Nr. 3 vom 3 1 .  März 1 977.  

Ärztliche Untersuchungen nach den Strahlenschutzvorschriften ; Untersuchungsvordrucke und son
stige administrative Regelungen, Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 29. Mai 
1 978, ZI .  6 1 .730/ 1 5-4/ 1 978, kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums, 
X X X IV. Jahrgang, Nr. 7 vom 3 1 .  Juli  1 978 .  

A r b e i t e n  a u f  H o l z m a s t e n  

Richtlinien zur Verhütung von Unfällen bei Arbeiten auf Holzmasten, Erlaß des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung vom 2. April 1 963, ZI. ZAI- 1 29.082-34/ 1 962, kundgemacht in den Amtli
chen Nachrichten dieses Bundesministeri ums, X I X .  Jahrgang, Nr. 4 vom 30. Apri l  1 963. 

D i s s o u s g a s - S c h w e i ß - u n d  S c h n e i d e a n l a g e n  

Sicherheitstechnische Richtl inien für Dissousgas-Schweiß- und Schneideanlagen, Erlaß des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung vom 2. Mai 1 977, ZI .  6 1 .330/2- 1 /  I 977, kundgemacht in den Amtli
chen Nachrichten dieses Bundesministeriums, X X X I I I . Jahrgang, Nr. 6 vom 30. Juni 1 977.  

G e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e  A r b e i t s s t o f f e  

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe ( M  AK-Werte) 1 980, 
Erlaß  des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 25. November 1 980, ZI. 6 1 .7 1 0/ 1 1 -4/ 1 980, 
kundgemacht in  den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums, XXXVI I .  Jahrgang, Nr. I vom 
3 1 .  Jänner 1 98 1 .  

H e b e b ü h n e n  

Sicherheitstechnische Richtlinien für Hebebühnen, Erlaß des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung vom 5. Juni 1 970, ZI .  6 1 . 550/6-45/ 1 970, kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bun
desministeriums, XXVI .  Jahrgang, Nr. 9 vom 30. September 1 970. 

N a c h w e i s  d e r  F a c h k e n n t n i s s e  

Grundsätze für die Ausbildung nach der Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für 
bestimmte Arbeiten, BGBI.  Nr. 44 1 / 1 975,  Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 
6. April  1 976, ZI .  6 1 .022/36- 1 / 1 976, kundgemacht in  den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministe
riums, X X X I I .  Jahrgang, Nr. 6 vom 30. Juni 1 976. 
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5. Organisation des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

Personal der Verkehrs-Arbeitsinspektion nach dem Stande vom 3 1 .  Dezember 1980 
Gruppe Verkehrs-Arbeitsinspektorat I) 

Gruppenleiter : ao. Univ.-Prof. Dipl . - I ng. Dr. techno Heinrich Kraus, Ministerialrat 

Abteilung Pr. 6: Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer bei den Eisenbahnunterneh
men, die den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes 1957 ') unterliegen, einschließlich 
deren Kraftfahrbetrieben und Hi lfseinrichtungen sowie bei Schlaf- und Speisewagenun
ternehmen (insoweit deren Tätigkeit bei oder in Zügen durchgeführt wird). Zusammen
fassende Behandlung der Angelegenheiten der Verkehrs-Arbeitsinspektion sowie grund
sätzliche Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes, insbesondere im Rahmen der 
Arbeitnehmerschutzkommission. Zusammenfassung des lahrestätigkeitsberichtes, Mit
wirkung an  den Arbeiten des ästerreichischen Normungsinstitutes. 

Leiter : ao. U niv.-Prof. Dipl . - I ng. Dr. techno  Heinrich Kraus, 
Ministerialrat 

Dipl . - Ing. Friedrich Braunbart, 
Ministerialrat 

Regierungsrat log. Karl Schätz, 
Amtsdirektor 

Ing. Bruno Scheinhart, 
Bundesbahn-Zentralinspektor 

Dipl . - Ing. losef Poremba, 
Bundesbahn-Oberbaurat 

Ferdinand H itz, 
Bundesbahn-I n spektor 

Kurt Breitfuss, 
Bundesbahn-I nspektor 

log. Franz N icht, 
Bundesbahn- Inspektor 

log. WaIter Stamminger, 
Bundesbahn- Inspektor 

I ng. Peter Gaider, 
Bundesbahn-Oberrevident 

Elfriede Straßer, 
Bundesbahn-Oberrevident 

Engelbert Bacher, 
Bundesbahn-Revident 

I ng. Gerhard Fliedl, 
Vertragsbediensteter 

' )  Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat (Dienstsitz : 1 0 1 0  Wien, Am Hof 4) ist als Gruppe der Präsidialsektion des 
Bundesministeriums für Verkehr eingegliedert. 

') Siehe Beilage 7.2 
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Referat Pr. 6/ 1 :  Besondere Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf dem 
Gebiete der Arbeitsmedizin sowie der legistischen und sonstigen rechtlichen Angelegen
heiten des Arbeitnehmerschutzes obliegen. Mitwirkung an den Arbeiten des österreichi
schen Normungsinstitutes. 

Leiter : Dipl.-Ing. Friedrich Braunbart, 
M inisterialrat 

Dr. med. univ. Erhard Weltin, 
Vertragsbediensteter 

Abteilung Pr. 7 :  Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer bei der Post- und Telegra
phenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben (einschließlich der Neben- und Hilfsbe
triebe), bei der Schiffahrt, bei der Luftfahrt, Vertretung bei dem I nternationalen Aus
schuß zur Vereinheitlichung von Unfallverhütungsvorschriften für die Binnenschiffahrt, 
Bearbeitung ökonomisch-administrativer Belange der Verkehrs-Arbeitsinspektion, Stati
stik. 

Leiter :  Hofrat I ng. Erich Schwarz, 
Amtsdirektor 

Regierungsrat Ing. Heinrich Peschina, 
Amtsdirektor 

Dtto Kresta, 
Amtsdirektor 

I ng. Wilhelm Brauner, 
Amtsrat 

Erwin Pitro, 
Amtssekretär 

H erbert Lenk, 
Revident 

Gabriele Daringer, 
Revident 

3 1  
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6. Statistik 
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6. 1 Betriebe 1) und deren Arbeitnehmer, die in den Wirkungskreis 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen 

Zahl der Arbeitnehmer 
Größe, Verteilung und Zahl der Betriebe 

Position 

Bezeichnung der Betriebe, Dienststellen 
sowie der diesen nachgeordneten, örtlich 
getrennten Stellen der einzelnen Unter-

nehmen bzw. Verkehrszweige .,. 
I o 

� 
I 

'" 

� � 
I I o 0 N '" 

Arbeitnehmer 

2 3 4 

A Eisenbahnen ') 

I Öffentliche Eisenbahnen ') 

1 Haupt· und Nebenbahnen 2) 3) 

1 . 1  

1 .2 

2 

3 

Österreichische Bundesbah· 
nen 2)_4) 

Haupt· und Nebenbahnen im Pri· 
vatbetriebe 2) 3) 5) 

Straßenbahnen 2) 3) 6) ') 

Seilbahnen 2) 8) 

1 .7 1 8  723 

1 76 69 

432 7 1  

1 84 278 

1 1  Nicht.öffentliche Eisenbahnen 2) 9) 1 .407 80 

B 

c 

D 

E 

F 

Summe Eisenbahnen . . . . . . . . . . .  . . .  3.91 7  1.221 

Schlaf- und Speisewagenunternehmen 

Österreichische Post- und Telegra
phenverwaltung 10) 

Radio Austria AG 

Schiffahrt ") 

Luftfahrt 12) 

Summe (Position A-F) aller Ver· 

4 

3.074 1.781 

2 

418 91 

60 16 

kehrszweige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.469 3.1 15 

Fußnoten siehe Seite 46 

34 

5 6 

327 255 

23 8 

27 48 

1 5  

9 5 

401 316 

2 

254 161 

1 

1 1  6 

7 6 

674 492 

... .c u E 
"'" C ::I 
g 
'" 

7 

männlich weiblich 

Gesamt· 
zahl 
der 

Betriebe 

8 9 1 0  l l  

30 3.053 66.980 1 . 1 08 4.304 

2 

276 2.294 

580 1 0. 1 90 

477 3.049 

1 .501 6.396 

2 1  1 7 1  

52 906 

1 26 

6 60 

32 5.887 88.909 U87 5.567 

7 340 18 

10 5.280 45.208 1.497 1 2.908 

3 195 69 

526 1.884 57 97 

2 9 1  2.367 16 846 

44 1 1.794 1 38.903 2.757 19.505 

1 2  

Gesamt· 
zahl 
der 

Arbeit· 
nehmer 

1 3  

6 72.398 

2 2.488 

32 1 1 . 1 80 

3 . 1 75 

6.462 

40 95.703 

358 

108 59.721 

264 

7 2.045 

5 3.234 

160 161.325 
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Position 

I 

A 

I 

1 

1 . 1  

1 .2 

2 

3 

1 1  

B 

C 

D 

E 

F 

6.2 Besuchte Betriebe 1) und D ienststellen, diesen nachgeordnete, örtlich getrennte Stellen, 
deren Arbeitnehmerstand sowie die Zahl der durchgeführten Inspektionen 

Bezeichl)ung der Betriebe, 
Dienststellen sowie der diesen 
nachgeordneten, örtlich getrenn· 
ten Stellen der einzelnen Unter· 

nehmen bzw. Verkehrszweige 

2 

Eisenbahnen 1) 
Öffentliche Eisenbahnen 2) 

Haupt· und Nebenbah· 
nen 2), ') 
Österreichische Bundes· 

bahnen 2)_4) 

Haupt· und Neben· 
bahnen im 
Privatbetriebe 2), '), 

S) 

Straßenbahnen 2), '), 6), 7) 

Seilbahnen 2), 8) 

Nicht·öffentliche Eisen· 
bahnen 2), 9) 

Summe Eisenbahnen . . . . . . .  

Schlaf- und Speisewagen-
unternehmen 

Österreichische Post- und 
Telegraphenverwaltung lt) 

Radio Austria AG 

Schiffahrt ") 

Luftfahrt 11) 

Summe (Position A-F) aller 
Verkehrszweige . . . . . . . . . . .  

Fußnoten siehe Seite 46 

� " 
·C 
;g 
e ... ., ., -"O ..c - g ..c ., r::l � 

3 

2.0 1 7  

89 

228 

1 5 1  

400 

2.885 

2 

1 .977 

3 

1 10 

54 

5.031 

Hievon waren mit 

0- g: 
2:: � � � I I I I 0 0 0 ." '" ." 

Arbeitnehmer 

4 5 6 7 

1 .056 557 203 1 74 

62 20 3 4 

1 47 3 1  20 29 

48 95 7 1 

355 41 2 2 

1.668 744 235 210 

- - 1 1 

909 832 142 87 

- 2 - 1 

89 7 1 1  3 

31 12 4 6 

2.697 1.597 393 308 

Zahl der Arbeitnehmer 

männlich weiblich 

... 
..c u � � ... S ... e � ..o  ... � -6  ... � �  � � e "0 " " 
e S e  u S s e  ., S :<: ]  ::a ...c: Q) :> ..c 00 ....... � �  ..c: co ........ � �  � e g ., :> � u :> � � g 8 c ...., - - c  c ..... - - c  s lJl,� .':! jl C'  "0 _  .� j C "O _  s .':! ." c ·- c ·-

.. ..c u � ,, �  :a .e :3 .fi �� -e :> � 00 ... ö <  rl � � 
< ..!!,;,: < ..!!.:,:: � <  ö :> e "0 _  

8 9 10  I I  1 2  1 3  1 4  

27 54.652 937 3.094 6 58.689 2.063 

- 758 - 40 1 799 1 08 

1 6.496 1 8  554 1 7  7.085 229 

- 1 . 1 03 - 6 1  - 1 . 1 64 1 52 

- 1 .590 - 1 - 1 .59 1 400 

28 64.599 955 3.750 24 69.328 2.952 

- 216 - 8 - 224 2 

7 24. 141 1 .236 6.538 6 31.921 1.997 

- 194 - 69 - 263 3 

- 634 2 5 1  - 687 1 10 

1 1 .822 1 2  776 4 2.614 54 

36 91.606 2.205 1 1.192 34 105.037 5. 1 1 8  

Hievon 

� � " u 
"E .�� u er! u 

�:; <ö :;  S ·-.. . -S ·� ... N ..c .-
c � ., � .- e ::E .S \1l ._ 
1 5  16  

1 .97 1  46 

70 19  

227 1 

1 50 1 

400 -

2.818 67 

2 -

1.957 20 

3 -

1 10 -

54 -

4.944 87 

35 
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Po .... i t ion 

A 

I 

I 

I . l  

U 

:2 

3 

I I  

B 

C 

]) 

E 

F 

Bezeichnung der Betriebe, Dienststel len sowie der diesen 
nachgeordneten, örtl ich getrennten Stellen der e i nzelnen 

U nterneh men bzw. Verkeh rszweige 

Eisenbahnen ') 

Öffentliche Eisenbahnen ') 

Haupt- und Nebenbahnen ') ,  ' ) 

Österreich ische Bundesbahnen ' )_4)  

H aupt- und Nebenbahnen im 
Privatbetrieb ' ), 1 ), ") ,  - ) 

Straßenbahnen 2 ) , '), ' ) ,  - ) 

Seilbahnen ' ) ,  8) 

Nicht-öffentliche Eisenbahnen '), ' ) 

Summe Eisenbahnen . , , , . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

Schlaf- und Speisewagenunternehmen 

. . . . .  . 

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung 10) 

Radio Austria AG 

Schiffahrt " )  

Luftfahrt 12) 

Summe ( Position A - F) aller Verkehrszweige 

Fußnoten siehe Seite 46 

36 

. . . . . .  

' u 
,c 0iJ  
" .::.; 
'" " 

::: ::0 " ' ,c -C  
� � ::0 " 
� �  c " · u ....l 
E o.>  
" ,c  �:o 
< :;  
I 

260 

-

23 

22 

4 

309 

-

24 1 

-

-

5 

555 

" 
0iJ " 
" 
.E 
u 
" 
Li: 
"0 
" " 
� h ,c 
" 
� 
'" 

> 

2 

250 

9 

52  

48 

34 

393 

-

1 62 

-

5 

9 

569 

6.3 Unfalltechnische, arbeitshygienische sowie den 

Bet riebsrä urne 

" " c 
� " � 0/, 

" e " " ," ..0 0 .E 
..;: .�  .." .." 
" :: " Of) " :0 ;; " 

" ..0 " � .E " :>: 
u " " " 
,, - Vl (J ::: ,, 0iJ 0iJ - c  Of) c 3 c " " " " 0 " 

" ::0 _  2 :> , ,c  " Oll 
OIl u " Oll Of) Of) S � -" " " :0 " C :: " ,c " " " " ,c " " " " " "0 - " :: N . � � � � h "  c ,c L � ;; -'" :� h � u _ � .� " :"= 0  ,c :0 C c e  c " 2  " " " " " h ) <  ::0 _  ...J ::0 ::0 ::0 "- ;-

3 4 5 6 7 � 9 1 0  1 1  

766 1 1 8 59 86 1 3 5  63 245 34 285 

9 6 I 4 3 3 3 - (, 

8 1  I 4 3 36 1 0  58 - 1 0  

25  1 2  3 7  9 - 4 1 2  6 34 

50 5 I - 1 7  - I I 3 

93 1 142 102 1 02 1 9 1  80 3 1 9  4 1  338 

- 2 - 2 - - - - I 

249 28 4 1  49 42 48 55 17 133 

1 - - - - - 1 - -

- - - 3 2 - 3 3 3 

1 0  5 3 5 13 4 4 1 9 

Ll 9 1  177 1 46 1 6 1  248 132 382 62 484 

2' 
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Verwendungsschutz betreffende Beanstandungen 

und Arbeitsstätten Allgemeine Mängel Krafterzeugung und -übertragung 

� " 
:::! 0) 
;:; - 6 

0) Z <= C2 '" - � S2 
c: E i " .3 ,; . <=  c: 00 c: ClJ :::! � ClJ O)  0) = 'ü � 

e.o c: e.o <= " 
:5 c: ::: e.o " :::! 6 v :::! 

:::! 0) C c: c: OCJ 
-"" � :::! OCJ 

;: � " c: e!' � " "" � .c " u V)  .<: ::c � - 0 � " � U OCJ .<: e- co"C -;; 6 1;:,  > � " .." u � � 0) � 0) ClJ .c i:  
c - 0) 

t;; ] t: �  0 '- . i .c � c: V :::! c: � 6  -;:; e.o � � c: :J; .:::! < .0 " �::J :::! � � '"  " :::! OCJ � < � ::J  ClJ c: U :::! '" . .J:: ;: "' .<:  V) . - � e.o N c Ü :.a iU  := ..c c: :::! � � c c: e " "'l " � ClJ � � ::-::.I ..: c: � � u ,," OCJ .� � " 
6 c: 6 c: 0) 

::t 
;:) � � :::! � "' '<:  � V) ::t :::! u '" ::<: 0- :::! Oll :'::: u .<: .:: � :::! :::! :::! " !� - 'v :::! • " . ::::2 iJ � � c " u '" " � " t:: U ' -

" � ;� E :� .<: :::! .J:: .J:: .c .<: '
- � � 

§ ::<:. .� ::r: :0 � " '� ._ .J:: .� � 
u - " � � " � t ]  .� "'O " � u -;; · c . � :2 � " � -t � <  " . - .:: - '" c " u 

� N .<: � .D � -"" � � 'N c: N " 6 -5  " � � u " c e " 0 ttI :-:: .D 
0 . - 0 0 :� � ::t .

-
0-

� ::.: 0 
ü3 �  

� " 0 Vl UJ V)  0 ;:) Ji  Vl < '"  V) � < - Vl ::<: !- Vl  Vl :;:) 

1 2  \ 3  \ 4  \ 5  \ 6  \ 7  \ 8  \ 9  20 2 \  22 23 24 25 26 27 \ - 27 

57 458 1 02 1 1 2 99 6 1 00 303 1 04 496 258 4 1  1 5  24 1 1 4  - 4.707 

3 9 1 1  1 5 - 3 33 1 4 1 7  - - 7 - - 1 38 

1 5 8 5 40 ' 1 1 9  29 - 1 1  8 5 - 65 1 - 476 

2 34 73 36 32 - 2 54 2 29 29 2 - 40 1 - 545 

- 3 8 1 3  4 30 1 3 1  46 34 9 3 - 7 3 - 308 

63 509 202 1 67 1 80 37 1 25 450 1 53 574 321 5 1  1 5  360 1 9  - 6. 1 74 

- I 2 - - - - 1 - - I - - - - - 1 0  

69 1 68 3 1  42 350 I 1 6  79 9 45 4 53 I 60 1 3 1 .997 

- - - - 8 - - 1 - - - I - I - - 13 

I I - I 3 - - - 3 - - 2 - 6 - - 36 

4 10 4 1 0  20 - - 3 - 3 - 7 - 10 - - 1 39 

1 37 689 239 220 561 38 1 4 1  534 165 622 326 1 14 16 437 20 3 8.369 

, 

4 37 
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Pll\it ion 

A 

I 

I 

1 . 1  

U 

:2 

3 

1 1  

B 

( 

] )  

" 

F 

Verk e h rsl\\ eige 

Eisenbahnen ') 

Öffentliche Eisenbahnen ' )  

Haupt- und Nebenbahnen ' I, \ )  

Österreich ische Bu ndesbahnen ' )-')  

Haupt- und Nebenbahnen im 
Pri vatbetrieb ' ), ' ), ' ) 

Strallenbahnen ' ), ' ) ,  ' ), I 

Seilbahnen 2 ), ' )  

Ni cht-öffentliche Eisenbahnen 2 ), ' )  

Summe Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Schlaf- und Speisewagenunternehmen 

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung 10) 

Radio Austria AG 

Schiffahrt ") 

Luftfahrt ") 

Summe ( Position A - F) aller Verkehrszweige . . . . .  

Fußnoten siehe Seite 46 

38  

"" 
cl 
h 
-
h 
" 

.D 
:� 

1 - 27 

4,707 

1 3 8  

476 

545 

308 

6. 1 74 

10 

1.997 

1 3  

36 

1 39 

8.369 

6.3 Unfalltechnische, arbeitshygienische sowie den 

Förder-
A rbeitsmasc h i n e n  ( Ei n richtungen I für d i e  ma'loc h i n e n  

H e rq e l l u ng, Bearheitung und Lagerung von (-e i nrich-
t u ngen) 

h 0 CL t: � 
" <\) t: Ol) t: 2 ;::1 t: 

t: v " I- � "0 � ' <\)  . �  
" E C ,c  � -c " " :; ,:j=) "" -g :r:  '" " E h t: t: t: t: C ,- <\) " " 
" .g � " � .�) "§ ;:;  � Ol; -c V <= .- t: 

. :<  t: c o  � C c. �  " " t: " � ,C -e: ö..;) '0 :/) ....... � t: � c 2 '§ t:: � -c c >< <= " c ;.::: .r. � .:: :-:0::: C :/l " " :/l :L 'O  - h "0 � '0 -,=  � <= t: I- .g  " " C t: " O[j :J ;::l -'= � <= t: " � :...= t: " >O h  � \- h � 
" U "0 , h [' .� : :J  iU .�2 ,, -
" " .2!J t: h -C  " '0  ::;::; ;... "::: '0 
es ;:; " OU ::-j -c C � C t: " -,= .D  N ,, �  '" � ]  0 ;1.  <\) h :r: ::> ' ""  :� " " Z � w. <t:  � Cl) VJ �  

28 29 30 3 1  32  33 34 35 36 37  

99 1 42 1 1\  28 1 3 7  1 5  26 72 32 29 

4 1 1  - I 3 - 1 4 - -

, 
7 2 1  7 :> 1 5  I I 7 I 2 

5 1 6  1 9 - - 3 3 1  - :2 

- 4 - - I - 2 7 - 27 

1 15 194 26 43 1 56 1 6  33 1 2 1  33 60 

- - - 1 - - - - - -

I l  2 - - 5 - 46 16 3 3 

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1 26 196 26 44 1 6 1  1 6  79 1 37 36 63 
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00 
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.. o 

.. 
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t: 

.. V'> 

... 0'> 

... -.l 

(j leisanlagen 
(J.. B .  Verschieberbahnsteige. 
Lichtraumprofil usw . )  

Ku nsthauten (Tunnels. 
Brücken usw.) 

Masch i ne l l e  An lagen ( Drehscheihen. 
Seh iehehü h nen, Spi l lan lagen ) 

Nehenan lagen. Verladerampen und 
-einr ichtu nge n .  Putzgruben 

Signa le und Kennzeichen 

E nergieerzeugungs- und Verteilu ngs
a n lagen der elektrischen Traktion 

Sicheru ngs- und Fernmeldeanlagen 

Versch ubgeräte (Kupplu ngsstangen . 
Hem mschuhe usw.)  

Sonstige A n lagen und Einrichtungen 

Schienen-

� I Straßen-

� I Was.ser-

::g I l . u ft-

Arheitszeit ( Cberstunden. 
Arhe i l s pausen U5W . )  

�:; Sonstige Ü hertretungen 

'.h ,� Summe der festgestellten 
Beamtand u ngen 

VJ 'Q '" '" 
� 
'" 

� " :l er 
co =r :l " :l 
;:;-"" '" :l 
<= :l 0-
� :l � 
n =r 
C :l "" " :l 

." '" =r � N " <= {JQ " 
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Position 

A 

I 

I 

1 . 1 

1 .2 

2 

3 

I I  

B 

C 

D 

E 

F 

Verkehrszweige 

Eisenbahnen 2) 

Öffentliche Eisenbahnen ') 

Haupt- und Nebenbahnen ' ), 3) 

Österreichische Bundesbahnen ')-') 

Haupt- und Nebenbahnen im 
Privatbetrieb '), 3) ,  ' )  

Straßenbahnen ' ) ,  ' ) ,  ') , ') 

Seilbahnen '), ') 

Nicht-öffentliche Eisenbahnen '), 9) 

Summe Eisenbahnen , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , ' , , . , , , 

Schlaf- und Speisewagenunternehmen 

Österreichische Post- und Telegraphen-
verwaltung tO) 

Radio Austria AG 

Schiffahrt l l) 

Luftfahrt 12) 

Summe (Position A- F) aller Verkehrszweige , , , , , ' 

Fußnoten siehe Seite 46 

40 

00 " 00 ,, �  " 00 " " 00 '" 0 � . -" � '" " � '" ,, ' -t:: .o E  " :::1 fIl .::: � c: � "  " � r=  ;,'2 ;:.( �  

I 2 

5 -

- -

- -

- -

- -

5 -

- -

- -

- -

- -

- -

5 -

6.4 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im JahrE 

Ursachen der Unfälle 

Mechanische Verarbeitung Sonstige Verar-

von Holz und 
von 

allen 
von Metallen ähnlichen übrigen 

Stoffen Stoffen 

" " 
<I) <I) " " 
:.c .0 '"- "  ;;l ;;l , - " ..!:! c:  " '" 

.0 '- " B § " 
u .o  " 
(Jl ;;l  !l " " 

"0 ' 4) " '" :.c <I) . " c: 00 .5 E c: .o  .0 .0 ;;l c: c: < < " " .... " " " Oll ::l 
� �  ��  " c: c: c: § " 00 " " ::l c: � o  � :� .� 15 .::: " 'Q:) c.. � � '" " '§ .e :;: -0  '" � Ci. .0 .0  c: oE u " u u 0 ;,'2 0 " " <I) 
{Jl ::l  {Jl {Jl  {Jl (Jl � u.l > > 

3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

42 39 44 1 7  34 6 2 5 57 

4 5 3 - I - - I 3 

6 5 3 I I I - - 6 

- I 3 I I I - - -

3 2 3 - - - - - I 

55 52 56 19 37 8 2 6 67 

- - - - - - - - 4 

1 0  6 9 - - 1 - - 15 

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1 1 - - - 2 - - 2 

66 59 65 19 37 1 1  2 6 88 
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1980 zur Kenntnis gebrachten Unfälle 15) 

heilung 

t: 
� t: ;3 N 
:� " 
> 

1 2  

1 9 

1 

1 

-

1 

22 

-

5 

-

-

2 

29 

1 3  

1 

-

-

-

-

1 

-

-

-

-

-

I 

Hebezeuge 

1 4  1 5  1 6  1 7  

1 6  1 9 1 3  

- 1 - -

2 - - -

- - - -

- - - -

1 8  2 9 13 

1 - - -

- - 6 40 

- - - -

- - - -

1 - 1 2 

20 2 16 55 

Ursachen der Unfälle 

Fahrzeuge 

1 8  1 9  20 

(4) 
7 1 5 9 

2 - -

2 3 -

- - -

2 2 -

(4) 
13 20 9 

- 1 -

(2) 
1 1  20 -

- - -

- - -

3 10 -

(2) (4) 
27 5 1  9 

2 1  22 

142 177 

4 1 0  

- 4 

- -

( 1 ) 
1 2  8 

( I ) 
158 199 

- -

- -

- -

- -

- -

( I ) 
158 199 

Eisenbahnbelrieb 

t: 
� " 
:a ;3 .c u 
E 
E " ::t 

23 

27 

2 

-

-

1 

30 

-

-

-

-

-

30 

t: 
!! 
� 
� t: ;3 E 
;3 ,., ... " " t: .c u VJ 

24 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 26 

(8) 
45 1 8  

- 1 
( 1 ) 

2 -

- -

2 -

(9) 
49 19 

- -

- -

- -

- -

- -

(9) 
49 19 

27 

(3) 
86 

1 5 

-

-

5 
(3) 

106 

2 

10 

-

-

-

(3) 
1 18 

4 1  

"" 
., 

� 
... 
" 

.0 
o 

1 - 27 

( 1 5) 
836 

53 
( I )  

37 

7 
( 1 ) 

42 
( 1 7) 

975 

8 

(2) 
133 

-

-

25 

( 1 9) 
1.141 
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6.4 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im Jahre 

Ursachen der U n fälle 

Schiffahrt hei ver-
in unmi t tel-

..c: 
" f: " � " '" 

.� '" :i ",  Posit ion Verkehrszweige ;: 
" 

� N " " .ro " 
'" ..c: OI) � 
0 i :J "" .::: " E Ci ::: " ..c: -'"  2 co N u <: CI) Vl .ro ..c: C <  t::: :r. " " CD <: <: ;:; � " ,, -" " E � � E � ;: .. " 0 "  � c  " � :� � .� <: >- :('j � ..c: -t � 2 <: '"  V'. � � .� �  r; :; ""Vl " " .:: -0 � -e ';;:;  " '-> , �  � c  , �  .: � 

'-> � ..c: �  -0 � <: 
.ro � " Vl  ;: ...= � � ]  .2 :: .:< <: :;; :J OI) �  '-> " � E  " . � . � :J � U ° � " .c � 
::=J Vl -< :r: Vl Vl  O -< Vl  Vl "-l :r: -< 2  

1 - 27 28 29 30 3 1  32 33 34 35 36 3 7  

A Eisenbahnen ') 

1 Örrentliche E isenbahnen ' )  

1 Haupt- und N ebenbahnen ' ). ' ) 

1 . 1 Österreichische Bundesbahnen ' )_4)  
( 1 5) 
836 - - - - 1 - 1 7 1 73 286 

1 .2 Haupt- und N ebenbahnen im 
Privatbetrieb 2), J ) ,  ' )  53 - - - - - - - - 5 1 0  

( 1 )  
2 Straßenbahnen '), J), '), - )  3 7  - - - - - - - 3 1 6  54 

3 Seilbahnen ' ) , 8) 7 - - - - - - - - 9 1 

( I  ) 
1 1  Nicht-örrentl i che Eisenbahnen '), ") 42 - - - - - - - - 3 6 

( 1 7) 
Summe Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  975 - - - - I - I 1 0  206 357 

B Schlaf- und Speisewagenunternehmen 8 - - - - - - - - I 2 

C Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung '0) 
(2) 
1 33 - - - - - - - 2 61  7 1  

[) Radio Austria A G  - - - - - - - - - - -

E Schiffahrt " )  - 22 28 5 - I 4 33 - - -

F Luftfahrt ") 25 - - - - - - - - 3 4 

( 1 9) 
Summe ( Position A - F) al ler Verkehrszweige . . . . . .  1 . 14 1  22 28 5 - 2 4 34 1 2  27 1 434 

Fußnoten siehe Seite 46 

42 
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1980 zur Kenntnis gebrachten U nfälle 15) 

Cr,achen der U n fäl l e  

seh iedencn A rbeitsverricht u ngen 
barem Zusammenhang mit d e m  Betrieb 

.'9 40 4 1  42 43 44 45 46 

( 1 5) 
256 1 4  220 235  7 1 3  599 229 54 3 .624 

1 2 9 1 2  - p  23 5 1 66 

( I )  
1 6  3 5  1 3  \ 90 99 43 5 5 1 1 

1 0  9 1 \  29 35 5 4 1 20 

( 1 )  
2 8 8 20 8 10 \07 

( \ 7) 
296 14 281 279 984 764 292 68 4.528 

3 7 9 7 40 

( 1 ) (3 ) 
142 34 82 265 1 55 44 247 1 .236 

93 

8 5 5 7 1 1  2 7 1  

( I ) (20) 
447 14 323 367 1 .263 939 345 3 1 7  5.968 

in nicht u n m ittelharem Zusa m m e n h a n g  m it Jem Betrieb 
hZ\A unabhüngig \ 011 d i c�ern 

c: c 

47 

(4) 
536 

( I )  
� �  

1 1 5 

20 

14 

( 5 ) 
707 

5 

( 2 ) 
552 

9 

( I )  
1 2  
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Posit ion 

A 

I 

I 

l . l  

1 .2 

2 

3 

1 1  

B 

C 

[) 

E 

F 

Verkehrszweige 

Eisenbahnen ') 

Öffentliche Eisenbahnen 2) 
Haupt- und Nebenbahnen 2), ' ) 

Österreichische Bundesbahnen ')_4) 

Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetrieb 2),  '), ') 

Straßenbahnen '), ') , '), 7) 

Seilbahnen 2), 8 )  

Nicht-öffentliche Eisenbahnen '), ' ) 

Summe Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Schlaf- und Speisewagenunternehmen 

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung 10) 

Radio Austria A G  

Schiffahrt 1 1) 

Luftfahrt 1 2) 

Summe (Position A - F) al ler Verkehrszweige 

Fußnoten siehe Seite 46 

44 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.4 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im Jahre 
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1980 zur Kenntnis gebrachten Unfälle (5) 
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Anmerkung zu den statistischen Angaben der Tabellen 6. 1 bis 6.4 

I )  Betriebe, Dienststel len sowie diesen nachgeordnete, örtlich getrennte Stel len der e inzelnen Unternehmen bzw. 
Verkehrszweige. 

2)  Eisenbahnen im Sinne des Eisenbahngesetzes 1 957 ( Siehe auch Beilage 7 .2). 

3) Schienenbahnen und Kraftwagenbetriebe. 

4) Einschl ießlich Generaldirektion, den der Generaldirektion nachgeordneten Zentralstel Ien, den Bundesbahndi
rektionen mit der Geschäftsstelle Graz sowie den ausführenden Dienststellen (wie z. B. Bahnhöfen und H auptwerk
stätten, Zugförderungsleitungen. Streckenleitungen. M aterialmagazine, Elektro-, Signal- und Fernmeldestreckenlei
tungen, Kraftwagenbetriebsleitungen, Zentralschulen) und diesen nachgeordnete örtlich getrennte Stellen, jedoch aus
schl ießl ich der von den Österreichischen Bundesbahnen betriebenen Stubach- Weißseebahn ( H auptsei lbahn) und der 
Seenschiffahrtsbetriebe der Österreichischen Bundesbahnen. Zahlenmäßige Angaben:  Jahresmitte 1 980. 

5) Kraftwagenbetriebe der Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetriebe : 
Achenseebahn AG, 
G raz- Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft, 
Steiermärkischen Landesbahnen, 
Stubaitalbahn AG, 
Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen. 
Zi l lertaler Verkehrsbetri ebe AG. 

6) Schienenbahnen (S) und Oberleitungs-Omnibusbetriebe (0) der Straßenbahnen : 
Grazer Stadtwerke AG - Verkehrsbetriebe (S), 
Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe ( Straßenbahn, Stadtbahn, U-Bahn) (S), 
Straßenbahn Gmunden (S), 
I n nsbrucker Verkehrsbetriebe AG (S),  
Linzer Elektrizitäts-Fernwärme und Verkehrsbetriebe AG (Straßenbahn, Pöstli ngbergbahn)  (S  und 0), 
M ürztaler Verkehrs-Gesellschaft m.b. H .  ( Kapfenberg) (0), 
Salzburger Stadtwerke - Verkehrsbetriebe (0) .  

7 ) Kraftwagenbetriebe der Straßenbahnen : 
G razer Stadtwerke AG - Verkehrsbetriebe. 
I nnsbrucker Verkehrsbetriebe AG, 
Li nzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verkehrsbetriebe AG, 
M ü rztaler Verkehrs-Ges.m.b . H  ( Kapfenberg), 
Salzburger Stadtwerke - Verkehrsbetriebe, 
Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe. 

8) Haupt- (einschließlich deren Kraftfahrbetrieben) und Kleinseilbahnen sowie die von den Österreichischen 
Bundesbahnen betriebene Stubach- Weißseebahn. 

9 )  Anschlußbahnen an die Österreichischen Bundesbahnen, an Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetriebe 
sowie an Straßenbahnen, 
ferner M aterial- und Materialseilbahnen (gemäß §§ 8 und 9 des Eisenbahngesetzes 1 957).  

1 0) E inschl ießlich dem Verwaltungs- und Rechnungsdienst (mit der Buchhaltung der Generaldirektion, dem 
Fernmeldetechnischen Zentralamt, der Post- und Telegraphendirektionen und dem Post- und Telegrapheninspektorat 
Salzburg, der Buchhaltung der Post- und Telegraphendirektionen und dem Fernsprechgebührenamt). dem Postdienst 
[ Postzeugverwaltung und den Post- und Telegraphenämtern (einschließlich der selbständigen Postverkehrsbüros. der 
R undfunkämter und der Sonderpostämter)], dem Postautodienst sowie dem Fernmeldedienst (Telegraphenzeugver
waltung, Fernmeldemonteurschulen, Fernmeldebetriebsämter und Fernsprechbetriebsamt, der Fernmeldezentralbau
le itung, den Telegraphenbauämtern und dem Kabelbauamt), durchwegs mit den jeweil igen Au ßendienststeIlen. 

1 1 )  Flu ßschiffahrt: 
Schiffsbetriebe ( Schiffe mit eigenem Antrieb und ohne eigenem Antrieb, schwimmende Geräte, Rollfähren, Über
fuhren) 
Landbetriebe ( Lagcr- und Umschlagplätze, Werkstätten, Regiebetriebe) 

Seenschiffahrt : 
Schiffs- und Landbetriebe (einschl ießlich der Schiffahrtsbetriebe der Österreich ischen Bundesbahnen). 

1 2 ) Zivilfl ugplätze, Luftbeförderungsunternehmen, Zivi l luftfahrerschulen, Luftfahrzeugbetankungsdienst 

1 3 )  Arbeitnehmer, die keine Jugendlichen gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom I .  Ju l i  1 948, 
BGBI .  N r. 1 46, über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz vom 
23. Feber 1 979, BGBI .  N r. 1 1 0, sind. 

1 4) Jugendliche gemäß § 3 des Bundesgesetzes vom I .  Juli  1 948, BGBI.  N r. 1 46, über die Beschäftigung von Kin
dern und Jugendlichen, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz vom 23.  Feber 1 979, BGBI .  Nr. 1 1 0. 

1 5 )  Die in Klammern stehenden Ziffern bedeuten die Zahl  der tödlich Verunglückten. Sie sind auch in  der 
jeweils angeführten Zahl der Unfälle enthalten. 
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7. Beilagen 

7.1 Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion I)  

§ I .  Die Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Dienstnehmer ( Lehrlinge) obliegt dem Bundesmi
nisterium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 2), Verkehrs-Arbeitsinspektorat : 

I .  a) bei den E isenbahnunternehmen, die den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes, BGBI .  Nr.  60/ 
1 957, unterliegen, einschließl ich deren Kraftfahrbetrieben, 

b) bei den für den Bau, Betrieb und Verkehr der E isenbahnen erforderlichen Hi lfseinrichtungen, 
wenn diese vom Eisenbahnunternehmen selbst betrieben werden, sowie bei allen Arbeiten, die 
dem Bau, Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen dienen und von diesen Unternehmen selbst 
ausgeführt werden, 

c) bei Schlaf- und Speisewagenunternehmen, insoweit deren Tätigkeit bei oder in  Zügen durchge
führt wird ; 

2. bei der Post- und Telegraphenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben einschließli ch der Neben
betriebe und Hi lfsbetriebe sowie bei allen Arbeiten, die von der Post- und Telegraphenverwaltung 
in eigener Regie ausgeführt werden ; 

3 .  bei der Binnenschiffahrt, 
a) hinsichtlich aller Schiffe, schwimmende Anlagen und Geräte, 
b) hinsichtl ich der überwiegend der Binnenschiffahrt dienenden Anlagen, Einrichtungen und 

Hilfsbetriebe, ausgenommen Werften, die nicht nur  für ein Schiffahrtsunternehmen arbeiten, 
c) hinsichtlich der von Schiffahrtsunternehmen in eigener Regie ausgeführten Arbeiten, wenn 

diese Arbeiten nicht in  Werften durchgeführt werden, die gemäß Iit. b nicht in  den Wirkungs
kreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen ; 

4. bei der Luftfahrt 
a) auf allen Luftfahrzeugen, 
b) in den der Luftfahrt dienenden Betrieben einschließl ich von Hi lfsbetrieben, insbesondere von 

Kraftfahrbetrieben, i nsoweit die Dienstnehmer dieser Betriebe bei Ausübung ihrer Tätigkeit 
den auf Luftfahrtgeländen eigentümlichen Gefahren unmittelbar ausgesetzt sind, 

c) hinsichtlich der von Unternehmen, die der Luftfahrt dienen, auf Luftfahrtgeländen in eigener 
Regie ausgeführten Arbeiten. 

' )  Gemäß Bundesgesetz vom 20. Mai  1 952,  BGB\ .  Nr. 99, über die Verkehrs-Arbeitsi nspektion ( Verkehrs-Arbeits
i nspektionsgesetz - Verkehrs-ArbIG) in  der Fassung der Bundesgesetze vom 1 3 .  März 1 957 ,  BGB\ .  N r. 80, und vom 
30. M ai 1 972, BGB\. N r. 234. 

') Jetzt : Bundesministerium für Verkehr 
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7.2 Auszug aus dem Eisenbahngesetz 1957 I) 2) 

§ I .  Eisenbahnen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind : 

I .  Öffentliche Eisenbahnen, und zwar: 
I .  Haupt- und Nebenbahnen, 
2 .  Straßenbahnen, 
3. Haupt- und Kleinseilbahnen ; 

1 1 .  Nicht-öffentliche Eisenbahnen, und zwar :  
I .  Anschlußbahnen, 
2 .  M aterialbahnen und Materialsei lbahnen.  

§ 2 .  Öffentliche Eisenbahnen sind Eisenbahnen, die dem allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder 
Güterverkehr zu dienen bestimmt und zur Beförderung nach Maßgabe der hiefür geltenden Rechts
vorschriften und Beförderungsbedingungen verpflichtet sind (öffentlicher Verkehr). 

§ 3. Nicht-öffentl iche Eisenbahnen sind Eisenbahnen, die ein Unternehmer vornehmlich für eigene 
Zwecke betreibt (nicht-öffentlicher Verkehr). 

§ 4. Hauptbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen von größerer, Neben
bahnen solcher von geringerer Verkehrsbedeutung, sofern sie nicht Straßenbahnen sind. 

§ 5 .  ( I )  Straßenbahnen sind für den öffentlichen Verkehr innerhalb eines Ortes bestimmte Eisenbahnen 
(Ortsstraßenbahnen). 
Für den öffentlichen Verkehr zwischen mehreren benachbarten Orten bestimmte Eisenbahnen 
gelten als Straßenbahnen, wenn sie infolge ihrer baulichen oder betrieblichen Einrichtung oder 
nach der Art des von ihnen abzuwickelnden Verkehrs im wesentlichen den Ortsstraßenbahnen 
entsprechen. 

(2) Oberleitungs-Omnibusbetriebe gelten als Straßenbahnen, sofern es sich nicht um die Haftung 
für Schäden beim Betrieb eines Oberleitungs-Kraftfahrzeuges, wenn auch in Verbindung mit 
ortsfesten eisenbahntechnischen Einrichtungen, handelt. 

§ 6. ( I )  Hauptseilbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte Standseilbahnen sowie Seil
schwebebahnen mit Pendelbetrieb oder mit Umlaufbetrieb, wenn bei letzterer die Fahrbetriebs
mittel mindestens zwei Personen fassen. Kleinseilbahnen sind für den öffentlichen Verkehr 
bestimmte, nicht unter die Hauptseilbahnen fallende Seilbahnen (Sessellifte, Schräglifte und 
dergleichen). 

(2) Standseilbahnen sind Seilbahnen, bei denen die durch ein Seil bewegten Fahrbetriebsmittel 
( Wagen) auf Schienen rollen. Seilschwebebahnen sind Seilbahnen, bei denen die durch ein Seil 
bewegten Fahrbetriebsmittel (Kabinen, Sessel und dergleichen) an einem Seil hängen, Schräg
l ifte sind Seilbahnen, bei denen die weder auf Schienen rol lenden noch an einem Seil hängen
den Fahrbetriebsmittel (Wagen oder Schlitten) durch ein Seil fortbewegt werden. 

(3) Beförderungsanlagen ohne Fahrbetriebsmittel ,  bei denen die mit Skiern auf dem Boden gleiten
den Personen durch ein Seil fortbewegt werden (Schlepplifte), fal len nicht unter die Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes. 

§ 7. Anschlußbahnen sind Schienenbahnen, die den Verkehr eines e inzelnen oder mehrerer Unterneh
men mit Haupt- oder Nebenbahnen oder Straßenbahnen vermitteln und mit ihnen derart in u nmit
telbarer oder mittelbarer Verbindung stehen, daß ein Übergang von Fahrbetriebsmitteln stattfinden 
kann ( Industrieanschlußbahnen, Bergwerksanschlußbahnen, Hafenbahnen, Schleppbahnen und 
dergleichen). 

§ 8.  Materialbahnen sind für den nicht-öffentlichen Güterverkehr bestimmte Schienenbahnen, sofern 
sie nicht Anschlußbahnen sind. Materialsei lbahnen sind für den nicht-öffentlichen Güterverkehr 
bestimmte Seilbahnen. 

I )  Bundesgesetz vom 1 3 . Feber 1 957, BGB! .  N r. 60, über das Eisenbahnwesen (E isenbahngesetz 1 957), in  der Fas
sung der Bundesgesetze vom 1 7 . April 1 963, BGB!.  NT. 1 1 3 ,  vom 1 2. Dezember 1 969, BGBI .  Nr. 20/ 1 970, vom 8.  Ju l i  
197 1 ,  BGB! .  NT.  274 (Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 97 1 ), vom 1 0. Juni  1 976, BGB! .  Nr .  305 ,  sowie der  Kundma
chung vom 1 4. Juli  1 975,  BGB!. NT. 422. 

' )  Begriffsbestimmungen, die in  den Tabellen dieses Tätigkeitsberichtes Anwendung finden bzw. wo in  Anmer
kungen zu diesen auf das Eisenbahngesetz 1 957 (kurz auch EG 1 957 genannt) Bezug genommen wird. 
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§ 9. Auf Materialbahnen und M aterialseilbahnen ohne beschränkt-öffentlichen Verkehr (§ 5 1  Abs. 4), 
die Bestandteil eines Bergwerkes, eines gewerblichen oder eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes sind, sowie auf Bahnen, die ohne besondere Herstellung des Unterbaues angelegt werden 
(Feldbahnen), findet dieses Bundesgesetz keine Anwendung. 

§ 1 0. Eisenbahnanlagen sind Bauten, ortsfeste eisenbahntechnische Einrichtungen und Grundstücke 
einer Eisenbahn, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der Abwicklung oder Siche
rung des Eisenbahnbetriebes oder Eisenbahnverkehrs dienen. Ein räumlicher Zusammenhang mit 
der Fahrbahn ist nicht erforderlich. 

§ 5 1 .  (2) Auf nicht-öffentlichen Eisenbahnen kann nach M aßgabe der folgenden Absätze ein Werksver
kehr oder ein beschränkt-öffentlicher Verkehr zugelassen werden, wenn die technische Ausstat
tung der Eisenbahn hinreichende Sicherheit bietet. 

(3) Der Werksverkehr umfaßt die unentgeltliche Beförderung von Arbeitskräften, die dem Betrieb 
der Eisenbahn oder dem Unternehmen, dem sie dient, angehören. Das Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 3) kann durch Verordnung oder durch Bescheid die unent
geltliche Beförderung von Personen zulassen, deren Beförderung aus öffentlichen I nteressen 
geboten erscheint, sowie von Personen, die das Unternehmen oder dessen Arbeitskräfte zu sich 
kommen lassen, soweit es sich hiebei nicht um Gäste von Gast- und Schankgewerbebetrieben 
handelt (erweiterter Werksverkehr). 

(4) Der beschränkt-öffentliche Verkehr umfaßt über den Verkehr nach Abs. 3 hinausgehend die 
Beförderung - jedoch ohne Beförderungspflicht - von Personen oder Gütern, sofern der 
Umfang dieser Beförderung in einer den allgemeinen Verkehr ausschließenden Weise abge
grenzt werden kann und die Ausstattung der Eisenbahn sicherheitsmäßig der einer öffentlichen 
entspricht. Ein Entgelt für die Beförderung kann eingehoben werden. 

J) letzt Bundesministerium für Verkehr 
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7.3 Bildnachweise und Literaturangaben 

Zu den Bildbeilagen : 

Blatt I :  Sicherheit zuerst : M itteilungsblatt des Unfallverhütungsdienstes der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen 

Blatt 2 :  Postrundschau ; herausgegeben von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal
tung Ueweils Abschnitt Arbeitnehmerschutz). Sicherheitstechnischer Bericht, herausgegeben vom 
Bundesministeriu m  für Verkehr, Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 

Blatt 3 :  Nachrichtenblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen Uewei ls mit den M it
teilungen des Arbeitnehmerschutzdienstes) 
Der Betrieb - I n formationsblatt der Betriebsdirektion der Generaldirektion der Österreichi
schen Bundesbahnen Ueweils mit dem Abschnitt Arbeitnehmerschutz) 

Blatt 4: Brandschutzplakat ; Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 

Literaturangaben zu Abschnitt 3 .4 :  
[ I ]  Resch K . :  Sichere Arbeit i m  Bereich der  G leisanlagen. "Sicherheit zuerst", M ittei lungsblatt des 

U nfal lverhütungsdienstes der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, Jahrgang 1 980, 
H .2  

[2 ]  Sischka 0. : Arbeitnehmerschutz aus  internationaler Sicht. ÖBB Journal, 1 980, H . 1 2  
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